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Stadt Troisdorf         15.08.2023 
 
 
An alle  
Mitglieder des 
 
Haupt- und Finanzausschusses 
 
nachrichtlich 
an alle Stadtverordneten 
 

 

Einladung zur Sitzung des      NR. 2023/3 

Haupt- und Finanzausschusses 

 

 
Sitzungstermin Dienstag, 22. August 2023, 18:00 Uhr 
Sitzungsort Sitzungssaal A, EG 

Kölner Straße 176 
53840 Troisdorf 

 

Tagesordnung: 

I. Öffentlicher Teil  
   
 Niederschrift  
   
1 Billigung der Niederschrift der Sitzung des Haupt- und Finanz- 

ausschusses vom 28. März 2023 
2023/0399 

   
 Bestellung Schriftführer  
   
2 Bestellung eines weiteren Schriftführers 2023/0578 
   
 Ortsrecht  
   
3 1. Änderung der Satzung der Stadt Troisdorf über die Unter- 

haltung, Benutzung und Erhebung von Gebühren der Unter- 
künfte für obdachlose Personen, Aussiedler und Flüchtlinge 
vom 15. Juni 2023 

2023/0546 

   
 Abwasserbetrieb Troisdorf (AöR)  
   
4 Jahresabschluss 2022 2023/0539 
   
5 Zustimmung zur Entlastung des Vorstands 2022 2023/0541 
   
 Stellenplan  
   
6 Änderungen zum Stellenplan 2023 2023/0592 
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Stadt Troisdorf Seite -2- 15.08.2023 
Einladung zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 22. August 2023 

   

   
 Straßenbenennungen  
   
7 Bürgerantrag gemäß § 24 GO NRW des Heimat- und 

Geschichtsvereins Troisdorf e. V. vom 05. März 2023 
hier: Benennung eines Wilhelm-Mülhens-Platzes in 
Troisdorf-Mitte 

2023/0292 

   
8 Bürgerantrag gemäß § 24 GO NRW der AWO Ortsverein 

Troisdorf-Altenrath vom 12. April 2023 
hier: Benennung eines Fußweges in Troisdorf-Altenrath nach 
Wilma Gärtner 

2023/0417 

   
 Anträge der Fraktionen  
   
9 Umstellung des Schüler*innentickets auf das Deutschland- 

ticket-Schule ab dem Schuljahr 2023/2024 
hier: Antrag der Fraktion DIE FRAKTION vom 06. Juni 2023 

2023/0517 

   
10 Fortsetzung des Beirates TroiKomm 

hier: Antrag GRÜNE Fraktion vom 15. Juni 2023 
2023/0532 

   
11 Einrichtung eines städtischen Newsletters 

hier: Antrag der Fraktion DIE LINKE vom 07. August 2023 
2023/0655 

   
12 Externe Vergabe der Bewirtschaftung des Förderprogramms 

"Klimaschutz und Klimafolgenanpassung" 
hier: Antrag GRÜNE Fraktion vom 07. August 2023 

2023/0658 

   
13 Eckdatenbeschluss zur Aufstellung der Haushalte 2024 

und 2025 
hier: Antrag GRÜNE Fraktion vom 07. August 2023 

2023/0659 

   
14 Weiteres Vorgehen/Maßnahmen der Stadtverwaltung 

Troisdorf zur Zukunftsgestaltung der wirtschaftlichen Situation 
hier: Antrag der CDU-Fraktion vom 07. August 2023 

2023/0660 

   
 Sonstiges  
   
15 Energiebericht der Stadt Troisdorf für das Jahr 2022 2023/0603 
   
16 Mitteilungen  
   
16.1 Bericht der Verwaltung zur Geschwindigkeitsüberwachung 2023/0439 
   
17 Anfragen der Fraktionen  
   
17.1 Bänke in der Fußgängerzone  

hier: Anfrage der Fraktion DIE LINKE vom 07. August 2023 
2023/0656 

   
18 Anfragen der Ausschussmitglieder  
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Stadt Troisdorf Seite -3- 15.08.2023 
Einladung zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 22. August 2023 

   

 
 
 
 
 
II. Nichtöffentlicher Teil  
   
 Beteiligungen  
   
19 Änderung des Gesellschaftsvertrages der Walter hilft GmbH 2023/0648 
   
 Haushaltsangelegenheiten  
   
20 Niederschlagung von Forderungen 2023/0420 
   
 Sonstiges  
   
21 Anmietung einer Rettungswache 2023/0282/1 
   
22 Grundstücksangelegenheit in Troisdorf-Spich 

hier: Erschließungsvertrag 
2023/0493 

   
23 Mitteilungen  
   
23.1 Mitteilung über personelle Veränderungen 2023/0357 
   
23.2 Mitteilung über personelle Veränderungen 2023/0554 
   
23.3 Bericht über Auftragsvergaben der Verwaltung 2023/0412 
   
23.4 Beschlusskontrolle 

hier: laufender Bericht 
2023/0438 

   
24 Anfragen der Fraktionen  
   
25 Anfragen der Ausschussmitglieder  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alexander Biber 
Bürgermeister 
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Stadt Troisdorf 
Der Bürgermeister 
Az: Co-I/RB/Gö 
 
 

Datum: 22.05.2023 

Vorlage, DS-Nr. 2023/0399  öffentlich  
   
 

Beratungsfolge Sitzung am: Ja Nein Enth. 

Haupt- und Finanzausschuss 22.08.2023    

 
 
Betreff: Billigung der Niederschrift der Sitzung des Haupt- und 

Finanzausschusses vom 28. März 2023 
 
Beschlussentwurf: 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss billigt die Niederschrift über seine Sitzung vom 
28. März 2023.  
 
 
Auswirkungen auf den Haushalt:  
 
Finanzielle Auswirkungen: Nein 
 
 
 
Auswirkungen auf das Klima: 
Klimarelevanz: entfällt  

 
 
 
Sachdarstellung: 
 
Gemäß § 25 i. V. mit § 29 der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der 
Stadt Troisdorf billigt der Haupt- und Finanzausschuss in seiner nächsten Sitzung die 
Niederschrift der letzten Sitzung. 
 
Einwendungen sind spätestens zum Protokoll dieser Sitzung zu erklären. Über 
Änderungen entscheidet der Haupt- und Finanzausschuss.  
 
 
Im Auftrag 
 
 
 
 

 

Heike Linnhoff 
Co-Dezernentin 

 

 

TOP-Nr.: Ö  1TOP-Nr.: Ö  1
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Stadt Troisdorf 
Der Bürgermeister 
Az: Co-I/RB 
 
 

Datum: 13.07.2023 

Vorlage, DS-Nr. 2023/0578  öffentlich  
   
 

Beratungsfolge Sitzung am: Ja Nein Enth. 

Haupt- und Finanzausschuss 22.08.2023    

 
 
Betreff: Bestellung eines weiteren Schriftführers 
 
Beschlussentwurf: 
Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt gemäß § 29 Absatz 3 der 
Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Stadt Troisdorf, Herrn Björn 
Hoppstein als weiteren Schriftführer für den Haupt- und Finanzausschuss zu 
bestellen.  
 
 
 
 
 
 
Sachdarstellung: 
Gemäß § 29 Absatz 3 der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der 
Stadt Troisdorf werden die Schriftführer für die Ausschusssitzungen auf Vorschlag 
des Bürgermeisters von den Ausschüssen bestellt.  
 
 
Im Auftrag 
 
 
  

Heike Linnhoff  
Co-Dezernentin 
 
 
 
 

TOP-Nr.: Ö  2TOP-Nr.: Ö  2
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Stadt Troisdorf 
Der Bürgermeister 
Az:  
 
 

Datum: 04.07.2023 

Vorlage, DS-Nr. 2023/0546  öffentlich  
   
 

Beratungsfolge Sitzung am: Ja Nein Enth. 

Integrationsrat 10.08.2023    

Ausschuss für Soziales, Senior*innen und 
Inklusion 

17.08.2023    

Haupt- und Finanzausschuss 22.08.2023    

Rat 19.09.2023    

 
 
Betreff: 1. Änderung der Satzung der Stadt Troisdorf über die Unterhaltung, 

Benutzung und Erhebung von Gebühren der Unterkünfte für obdachlose 
Personen, Aussiedler und Flüchtlinge vom 15. Juni 2023 

 
Beschlussentwurf: 
Der Rat beschließt die 1. Änderung vom XX.XX.2023 der Satzung der Stadt Troisdorf 
über die Unterhaltung, Benutzung und Erhebung von Gebühren der Unterkünfte für 
obdachlose Personen, Aussiedler und Flüchtlinge vom 15. Juni 2023.  
 
 
Auswirkungen auf den Haushalt:  
 
Finanzielle Auswirkungen: Nein 
 
Haushaltsjahr:  XXXX  
Sachkonto/Investitionsnummer: -  
Kostenstelle/Kostenträger: -  

Gesamtansatz: .................................... 0,00 € 
Verbraucht: .......................................... 0,00 € 
Noch verfügbar: ................................... 0,00 € 

Bedarf der Maßnahme: ........................ 0,00 € 
Erträge: ................................................ 0,00 € 
Jährliche Folgekosten: ......................... 0,00 € 

Bemerkung: 
 
 
 
Auswirkungen auf das Klima: 
Klimarelevanz: entfällt  
 
Die Auswirkungen des Vorhabens auf den Klimaschutz und die Klimaanpassung sind  

☐ positiv  ☐ negativ  ☐ neutral. 
 

TOP-Nr.: Ö  3TOP-Nr.: Ö  3
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Für das Vorhaben relevante Themengebiete 
Auswirkungen 

positiv negativ neutral 

☐ Planungsvorhaben  ☐ ☐ ☐ 

☐ Städtische Gebäude und Liegenschaften ☐ ☐ ☐ 

☐ Mobilität und Verkehr ☐ ☐ ☐ 

☐ Nachhaltige Verwaltung und Beschaffung ☐ ☐ ☐ 

   
Zusätzliche Beratung im AKU notwendig       ☐ ja          ☐ nein 

Erläuterung: Siehe Sachdarstellung   

 
 
 
Sachdarstellung: 
Die 1. Änderung ist notwendig geworden, da seit der Verabschiedung der Satzung 
mehrere neue Unterkünfte eröffnet wurden. Die Liste der Unterkünfte in der Anlage 1 
der Satzung der Stadt Troisdorf über die Unterhaltung, Benutzung und Erhebung von 
Gebühren der Unterkünfte für obdachlose Personen, Aussiedler und Flüchtlinge vom 
15. Juni 2023 wurde entsprechend aktualisiert. 
 
In der Anlage 1 wurde ein Fehler korrigiert. Der Passus „Nebenkosten incl. 0,40 € für 
Allgemeinstrom“ wurde in „Nebenkosten incl. 0,48 € für Allgemeinstrom“ geändert. 
Der Betrag korrespondiert mit den Angaben für die allgemeinen Stromkosten, die um 
0,48 € für den Allgemeinstrom reduziert werden. Eine Auswirkung auf die Höhe der 
Gesamtgebühr hat diese Änderung nicht, da bei der Berechnung der Nebenkosten 
bereits der Betrag von 0,48 € für Allgemeinstrom verwendet wurde.  
 
 
 
 
  

Tanja Gaspers  
Erste Beigeordnete 
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1. Änderung vom XX.XX.2023 der Satzung der Stadt Troisdorf über 
die Unterhaltung, Benutzung und Erhebung 

von Gebühren der Unterkünfte für obdachlose Personen, 
Aussiedler und Flüchtlinge 

vom 15. Juni 2023 
 
 
Aufgrund des § 7 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW), der §§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. NW. S. 712), des Gesetzes 
zur Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AG AsylbLG) vom 28. Februar 
2003 (GV. NRW. S. 95) und des Gesetzes über die Zuweisung und Aufnahme 
ausländischer Flüchtlinge (Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlüAG) vom 28. Februar 
2003 (GV. NRW. S. 93), jeweils in den bei Erlass dieser Satzung gültigen 
Fassungen, hat der Rat der Stadt Troisdorf in seiner Sitzung am 19. September 2023 
folgende Änderung der Satzung der Stadt Troisdorf über die Unterhaltung, Benutzung 
und Erhebung von Gebühren der Unterkünfte für obdachlose Personen, Aussiedler 
und Flüchtlinge vom 15. Juni 2023 beschlossen: 
 
 

Artikel I 
In der Anlage 1 der Satzung der Stadt Troisdorf über die Unterhaltung, Benutzung und 
Erhebung von Gebühren der Unterkünfte für obdachlose Personen, Aussiedler und 
Flüchtlinge vom 15. Juni 2023 werden die Unterkünfte Kölner Str. 80, Kölner Str. 95, 
Larstr. 80 und Wilhelmstr. 8 ergänzt. 
 
In der Anlage 1 wird die Passage „Nebenkosten incl. 0,40 € für Allgemeinstrom“ in 
„Nebenkosten incl. 0,48 € für Allgemeinstrom“ geändert. 
 
 
 

Artikel II 
Inkrafttreten 

 
Diese Änderungssatzung tritt zum XX.XX.2023 in Kraft. 
 
 
 
Troisdorf, den XX.XX.2023 
Stadt Troisdorf 
 
 
 
 
Alexander Biber 
Bürgermeister 
 

 

 

TOP-Nr.: Ö  3TOP-Nr.: Ö  3
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Anlage 1 der Satzung der Stadt Troisdorf über die Unterhaltung, Benutzung 

und Erhebung von Gebühren der Unterkünfte für obdachlose Personen, 

Aussiedler und Flüchtlinge vom 15. Juni 2023 

 

Aggerstr. 24-26  Kölner Str. 80 

Am Hirschpark 47  Kölner Str. 82 

Am Krausacker 4  Kölner Str. 95 (ab. 01.08.2023) 

Am Landgraben 17  Kuttgasse 5 

Am Ufer 34  Kuttgasse 7 

Auelblick 1c  Larstr. 80 

Auf dem Schellerod 7  Larstr. 81 

Auf der Sanderwiese 10  Larstr. 90 

Bonner Str. 58-62  Lindenstr. 26-28 

Flughafenstr. 22  Lindenstr.31-33/ Marienstr. 1 

Godesberger Str. 3-5  Lindlaustr. 1 

Graf-Galen-Str. 17  Lohmarer Str. 45 

Güldenbergstr. 47  Lohmarer Str. 66 

Hippolytusstr. 13  Marmorstr. 46 

Im Grandsgarten 4  Niederkasseler Str. 29-33 

Im Laach 9a  Pf.-Kenntemich-Pl. 17 

Kerpstraße 48  Wilhelmstr. 8 

 

      

 
Grundgebühr:       14,85 € pro m²/Monat 
Nebenkosten incl. 0,48 € für Allgemeinstrom:  2,41 € pro m²/Monat 
Heizung:       1,09 € pro m²/Monat 
Stromkosten ohne 0,48 € für Allgemeinstrom:  0,67 € pro m²/Monat 
Zuschlag für Unterkünfte mit Security:   7,32 € pro m²/Monat  
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Stadt Troisdorf 
Der Bürgermeister 
Az: V/20/BS 
 
 

Datum: 03.07.2023 

Vorlage, DS-Nr. 2023/0539  öffentlich  
   
 

Beratungsfolge Sitzung am: Ja Nein Enth. 

Haupt- und Finanzausschuss 22.08.2023    

Rat 19.09.2023    

 
 
Betreff: Jahresabschluss 2022 
 
Beschlussentwurf: 
Der Rat der Stadt Troisdorf genehmigt die Entscheidung des Verwaltungsrates des 
Abwasserbetriebes Troisdorf (AöR), den Jahresabschluss und den Lagebericht des 
Jahres 2022 festzustellen und stimmt der vorgeschlagenen Verwendung des 
Ergebnisses 2022 zu. 
 
 
 
 
 
 
 
Sachdarstellung: 

TOP-Nr.: Ö  4TOP-Nr.: Ö  4
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Der Jahresabschluss 2022 und der Lagebericht sind von der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ebner Stolz GmbH & Co.KG, Bonn, nach den 
Vorschriften im dritten Buch des Handelsgesetzbuches und nach dem 
Eigenbetriebsrecht geprüft worden. 
 
Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wurde erteilt. Der Prüfungsbericht wurde 
den Mitgliedern des Verwaltungsrates der AöR zugeleitet. 
 
 
Am 27. Juni 2023 hat der Verwaltungsrat der AöR folgende Beschlüsse gefasst: 
 

1. Der Verwaltungsrat beschließt, den Jahresabschluss und den Lagebericht 
des Jahres 2022 festzustellen und stimmt der vorgeschlagenen 
Verwendung des Ergebnisses 2022 zu. 

 
 

2. Er beauftrag den Vorstand, die Zustimmung/Einwilligung des Rates gemäß 
§ 7 Absatz 3 der Satzung des Abwasserbetriebes Troisdorf (AöR) 
einzuholen. 

 
 
Der Jahresüberschuss 2022 beträgt 5.027.394,14 € (im Vorjahr: 5.376.408,94 €). 
 
Der Jahresgewinn wird zu einem Anteil von 3.150.338,17 € an die Stadt Troisdorf 
abgeführt.  
 
1.877.055,97 € werden in die allgemeine Rücklage des Unternehmens eingestellt. 
 
Gemäß § 7 Abs. 3 der Satzung des Abwasserbetriebes Troisdorf (AöR) bedürfen die 
Entscheidungen des Verwaltungsrates betreffend den Jahresabschluss und der 
Verwendung des Ergebnisses zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung / Einwilligung 
des Rates der Stadt Troisdorf. 
 
 
Als Anlage sind beigefügt:  
 

- die Bilanz zum 31.12.2022 sowie 
- die Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022 

 
 
 
In Vertretung 
 
  
  
Horst Wende 
Beigeordneter und Stadtkämmerer 
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Abwasserbetrieb Troisdorf, Anstalt des öffentlichen Rechts, Troisdorf

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA 31.12.2022 31.12.2021 PASSIVA 31.12.2022 31.12.2021
EUR EUR EUR EUR EUR EUR

A. ANLAGEVERMÖGEN A. EIGENKAPITAL

I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Stammkapital 2.500.000,00 2.500.000,00

 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte 
sowie Lizenzen an solchen Rechten 764.422,67 214.918,02

II. Rücklagen

II. Sachanlagen 1. allgemeine Rücklagen 33.572.494,02 31.375.760,61
2. zweckgebundene Rücklagen 18.825.833,80 18.825.833,80

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 52.398.327,82 50.201.594,41
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 6.307.682,44 6.298.706,96

2. Technische Anlagen und Maschinen 6.236.092,50 6.478.589,32
3. Abwasserreinigungsanlagen 11.683.044,00 12.414.359,00
4. Abwassersammlungsanlagen 153.392.311,46 154.527.660,46
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.379.618,64 1.133.107,01 III. Jahresüberschuss 5.027.394,14 5.376.408,94
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 7.261.494,96 5.773.482,51 59.925.721,96 58.078.003,35

186.260.244,00 186.625.905,26

III. Finanzanlagen
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE 19.494.880,33 20.183.227,73

1. Beteiligungen 13.465,02 2.000,00

187.038.131,69 186.842.823,28

B. UMLAUFVERMÖGEN C. RÜCKSTELLUNGEN

I. Vorräte 1. Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtung 3.570.403,00 3.026.916,00
2. Steuerrückstellungen 4.077,00 746,66

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 219.147,52 204.546,36 3. sonstige Rückstellungen 2.291.381,25 1.660.603,07
5.865.861,25 4.688.265,73

D. VERBINDLICHKEITEN
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 101.874.400,64 105.531.274,22
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.601.187,02 3.813.466,83 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 1.800,00
2. Forderungen gegen denGewährträger 1.741.806,22 2.100.770,60 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.746.924,86 2.056.642,29
3. sonstige Vermögensgegenstände 19.613,76 1.044.426,69 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gewährträgern 3.293,00 90.833,42

3.362.607,00 6.958.664,12 5. sonstige Verbindlichkeiten 7.078.638,24 3.812.394,73
davon aus Steuern EUR 30.406,11 (Vj. EUR 69.141,89)

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 5.359.310,73 431.435,96 davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 160,72 (Vj.11.994,20 EUR )
8.941.065,25 7.594.646,44 110.703.256,74 111.492.944,66

C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

1. aktive Rechnungsabgrezungsposten 10.523,34 4.971,75

195.989.720,28 194.442.441,47 195.989.720,28 194.442.441,47

TOP-Nr.: Ö  4TOP-Nr.: Ö  4
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Abwasserbetrieb Troisdorf, Anstalt des öffentlichen Rechts, Troisdorf
Gewinn- und Verlustrechnung für 2022

2022 2021

EUR EUR

1. Umsatzerlöse 29.245.727,65 29.621.761,89

2. andere aktivierte Eigenleistungen 195.422,83 161.744,73

3. sonstige betriebliche Erträge 389.698,16 900.263,32

4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 

Betriebsstoffe 655.195,37 623.950,48
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 9.833.951,36 10.517.232,15

10.489.146,73 11.141.182,63

5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 2.360.687,70 2.121.867,04
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für 

Altersversorgung 1.200.994,89 1.052.988,48
davon für Altersversorgung € 712.004,35  (i.Vj. € 614.369,79)

3.561.682,59 3.174.855,52

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen 7.595.637,17 7.361.790,50

7. sonstige betriebliche Aufwendungen 2.154.264,67 2.451.299,82

8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 4.582,89 1.119,51

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.001.974,79 1.173.046,79
davon aus Aufzinsung von Rückstellungen € 2.008,00  (i.Vj. € 5.100,00)

10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 3.330,34 3.561,40

11. Ergebnis nach Steuern 5.029.395,24 5.379.152,79

12. Sonstige Steuern 2.001,10 2.743,85

13. Jahresüberschuss 5.027.394,14 5.376.408,94

TOP-Nr.: Ö  4TOP-Nr.: Ö  4
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Stadt Troisdorf 
Der Bürgermeister 
Az: V/20/BS 
 
 

Datum: 03.07.2023 

Vorlage, DS-Nr. 2023/0541  öffentlich  
   
 

Beratungsfolge Sitzung am: Ja Nein Enth. 

Haupt- und Finanzausschuss 22.08.2023    

Rat 19.09.2023    

 
 
Betreff: Zustimmung zur Entlastung des Vorstands 2022 
 
Beschlussentwurf: 
Der Rat der Stadt Troisdorf stimmt gemäß § 7 Absatz 3 der Satzung der 
Abwasserbetrieb Troisdorf AöR (ABT AöR) der Beschlussfassung des 
Verwaltungsrates der ABT AöR zu, dem Vorstand der ABT AöR Entlastung für das 
Wirtschaftsjahr 2022 zu erteilen. 
 
 
 
Auswirkungen auf den Haushalt:  
 
Finanzielle Auswirkungen: Nein. 
 
 
 
 
  
 
Sachdarstellung: 
Gemäß § 7 Absatz 2 der Satzung der ABT AöR entscheidet der Verwaltungsrat der 
ABT AöR über die Entlastung des Vorstandes. Zur Wirksamkeit dieser Entscheidung 
der Verwaltungsratssitzung vom 27.06.2022 bedarf es nach § 7 Absatz 3 der 
Satzung der ABT AöR der Zustimmung/Einwilligung des Rates der Stadt Troisdorf, 
die mit diesem Beschluss eingeholt wird.  
 
 
 
In Vertretung 
 
 
  
  
Horst Wende 
Beigeordneter und Stadtkämmerer 
 
 

TOP-Nr.: Ö  5TOP-Nr.: Ö  5

18



Seite - 2 - 

 
 

19



Stadt Troisdorf 
Der Bürgermeister 
Az: Dez IV/11-Oe 
 
 

Datum: 25.07.2023 

Vorlage, DS-Nr. 2023/0592  öffentlich  
   
 

Beratungsfolge Sitzung am: Ja Nein Enth. 

Haupt- und Finanzausschuss 22.08.2023    

Rat 19.09.2023    

 
 
Betreff: Änderungen zum Stellenplan 2023 
 
Beschlussentwurf: 
 

Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt die in der Anlage 1 aufgeführten Änderungen 
zum Stellenplan 2023. 
.  
 
 
Auswirkungen auf den Haushalt:  
 
Finanzielle Auswirkungen: Ja 
 
Haushaltsjahr:  
 
2023 Einsparungen  0 € 
 Mehrausgaben  22.300 € 
 
 2024 Einsparungen  0 € 
 Mehrausgaben  149.100 € 
 
 
 
Auswirkungen auf das Klima: 
Klimarelevanz: nein  

 
 
 
Sachdarstellung: 
 
Im Rahmen der Digitalisierung hat sich die Stadt Troisdorf als ein wichtiges Ziel 
gesetzt, verkehrliche Abläufe im Stadtgebiet zu erfassen, zu analysieren und diese 
entsprechend dar- bzw. bereitzustellen. Insbesondere soll mittels der erhobenen 
Daten die Verkehrsplanung erleichtert und verbessert, Verkehre reduziert, der ÖPNV 
beschleunigt und über ein Mobilitätsdashboard ein wichtiger Beitrag zum 
Umweltschutz geleistet werden. Für die Realisierung sind folgende Aufgaben zu 
leisten:  

TOP-Nr.: Ö  6TOP-Nr.: Ö  6
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 Erfassung, Analyse und Bereitstellung verkehrlicher Daten für unterschiedlichste 
Akteure (z.B. Bürger*innen, Politik, Verwaltung) 

 Aufbau und Betreuung eines Verkehrsmodells 

 Steuerung von Verkehrsabläufen am Verkehrssystemrechner 

 Im Rahmen der Smart City Strategie Aufbau und Betreuung eines 
„Mobilitätsdashboards“ für die Bürger*innen. 

Gem. Personalbemessung durch die Orga ist hierzu eine Stelle im Bereich 
Verkehrsplanung einzurichten. Für die Aufgabe wurde ein Förderantrag (inkl. 
Personalkosten) für zunächst ein Jahr gestellt und eine positive Entscheidung bereits 
in Aussicht gestellt. 
 
Wie bereits von der GPA gefordert soll eine Straßendatenbank mit folgenden 
Informationen aufgebaut werden: Ort, Name, Schlüssel, Lage, Zuständigkeit, Länge, 
Verkehrsinseln, Radweg, Rad-und Gehweg, Parkfläche, Gehweg, Fahrbahn, 
Kategorie, Belastungsklasse, Oberfläche, Restnutzungsdauer, theoretischer 
Zustand, tatsächlicher Zustand, Historie (Sanierung, Neubau etc.), Abnahmedatum, 
Anlagennummer, Straßenkontrolle, Turnus der Kontrollen. Die Daten aus der 
Datenbank und die eingepflegten aktuellen Mitteilungen der Straßenkontrolleure 
geben Aufschluss darüber, bei welchen Straßen kurzfristig Handlungsbedarf besteht. 
In der Datenbank können die groben Neubau- bzw. Sanierungskosten automatisiert 
(Fläche x Einheitspreis) ausgerechnet werden. In der Datenbank können dadurch die 
erforderlichen und geplanten Maßnahmen veranschaulicht abgebildet werden. 
Insgesamt ermöglicht die Straßendatenbank eine bessere und kostengünstigere 
Instandhaltung/Sanierung der Straßen in Troisdorf. Auch wird durch die 
Straßendatenbank die haushaltsrechtliche Bewertung der Straßen vereinfacht. 
Zukünftig können Vernetzungen zum ABT, dem Baubetriebsamt und weiteren Stellen 
eingerichtet werden. 
Gem. organisatorischer Betrachtung ist der Aufbau und die Pflege der Datenbank mit 
dem bisherigen Personalbestand nicht zu realisieren. Daher soll eine zusätzliche 
Stelle eingerichtet werden. 
 
Darüber hinaus wurden Stellenbewertungs- und Stellenbemessungsergebnisse im 
Zusammenhang mit personellen Veränderungen und Ergebnisse aus 
Stellenbewertungsanträgen abgebildet. 
 
Alle Veränderungen sind im Einzelnen in der Anlage 1 aufgeführt. Die 
stellenplanmäßigen Auswirkungen sind der Anlage 2 zu entnehmen. Die Verwaltung 
empfiehlt dem Rat der Stadt Troisdorf, die in der Anlage 1 aufgeführten 
Stellenplanänderungen zu beschließen.  
 
 
 
 
  

Tanja Gaspers 
Erste Beigeordnete 
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Stellenplan 2023 Anlage 1 zum TOP Stellenplan

Dez. Amt Stellen-
plan-Nr.

Änderung Begründung Stellen-
verzeichnis

Seite
bisher neu

Co-Dez I 30 Arbeits- und 
Gesundheits-
schutz

70001279 A 12 EG 12 Umwandlung Besetzung mit einem 
Tarifbeschäftigten

18

Co-Dez II 66 Mobilitäts-
management

70007500 E 12 Neueinrichtung Stellenbemessung 29

Co-Dez II 66 Straßenbau 70007534 EG 9b Neueinrichtung Stellenbemessung 29

Dez IV 50 Schuldner-
beratung

70001131 A 11
0,611

EG 9c
0,641

Umwandlung Besetzung mit einer 
Tarifbeschäfitgten

74

Dez V 34 Personenstands-
wesen

70002150 A 11 A 12 Umwandlung Stellenbewertung 44

Dez V 34 Bürgeramt 70001517 EG 8 A 8 Umwandlung Besetzung mit einem 
Beamten

41

Dez V 34 Bürgeramt 70001521 A 9 EG 9a Umwandlung Besetzung mit einer 
Tarifbeschäfitgten

41

Dez V 37 Einsatz- und 
Organisation

70002994 A 12 A 11 Umwandlung Stellenbewertung 45

Dez V 62 Grundstücks-
verkehr

70001221 EG 10 A 11 Umwandlung Besetzung mit einer 
Beamtin

53

Änderungen 
gegenüber dem vom Rat am 29.11.2022 beschlossenen 

Stellenplan 2023

Besoldungs-/
Entgeltgruppe

Einrichtung/Wegfall von Planstellen nach Organisations- oder Aufgabenänderungen; 
Änderungen aufgrund von Stellenbewertung/Stellenbemessung

TOP-Nr.: Ö  6TOP-Nr.: Ö  6
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Stellenplanmäßige Auswirkungen Anlage 2
Seite 1

Stellenplan 
Teil A:      Beamte

Zahl Veränderung Zahl Zahl
Bes.- der gemäß der der
gruppe Stellen 2023 Änderungs- Stellen Stellen

Stand 
01.09.2023

vorschlägen 2023
neu

2024
neu

B 7 1,00 0,00 1,00 1,00
B 6
B 5
B 4
B 3 1,00 0,00 1,00 1,00
B 2 3,00 0,00 3,00 3,00

Gesamt 5,00 0,00 5,00 5,00

A 16 3,00 0,00 3,00 3,00
A 15 5,00 0,00 5,00 5,00
A 14 7,83 0,00 7,83 7,83
A 13 4,00 0,00 4,00 4,00
A 13 11,73 0,00 11,73 11,73
A 12 22,78 -1,00 21,78 21,78
A 11 41,84 0,39 42,23 42,23
A 10 36,13 0,00 36,13 36,13
A 9 0,00 0,00 0,00 0,00

Gesamt 132,31 -0,61 131,70 131,70

A 9 m.Z 3,00 0,00 3,00 3,00
A 9 30,00 -1,00 29,00 29,00
A 8 60,23 1,00 61,23 61,23
A 7 7,41 0,00 7,41 7,41
A 6 4,00 0,00 4,00 4,00

Gesamt 104,64 0,00 104,64 104,64

Insgesamt 241,95 -0,61 241,34 241,34

Laufbahn-
gruppe 1

Laufbahn-
gruppen

Wahlbeamte 

Laufbahn-
gruppe 2.2

Laufbahn-
gruppe 2.1
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Stellenplanmäßige Auswirkungen Anlage 2
Seite 2

Teil B: Tarifbeschäftigte

Zahl Veränderung Zahl Zahl
der gemäß der der

Stellen 2023 Änderungs- Stellen Stellen
vorschläge 2023 2024

neu neu
EG 15 2,00 0,00 2,00 2,00
EG 14 5,00 0,00 5,00 5,00
EG 13 14,71 0,00 14,71 14,71
EG 12 32,45 2,00 34,45 34,45
EG 11 25,50 0,00 25,50 25,50
EG 10 30,44 -1,00 29,44 29,44
EG 9c 22,88 0,64 23,52 23,52
EG 9b 46,53 1,00 47,53 47,53
EG 9a 68,53 1,00 69,53 74,53
EG  8 33,73 -1,00 32,73 32,73
EG  7 24,00 0,00 24,00 24,00
EG  6 80,79 0,00 80,79 80,79
EG  5 64,05 0,00 64,05 64,05
EG  4 72,62 0,00 72,62 72,62
EG  3 3,88 0,00 3,88 3,88
EG  2 47,00 0,00 47,00 47,00
EG  1 0,00 0,00 0,00 0,00
N 1,00 0,00 1,00 1,00
Gesamt 575,11 2,64 577,75 582,75

Zahl Veränderung Zahl Zahl
der gemäß der der

Stellen 2023 Änderungs- Stellen Stellen
vorschläge 2023 2024

neu neu
S 17 9,04 0,00 9,04 9,04
S 16 2,00 0,00 2,00 2,00
S 15 23,50 0,00 23,50 23,50
S 14 34,76 0,00 34,76 34,76
S 13 25,00 0,00 25,00 25,00
S 12 9,54 0,00 9,54 9,54
S 11 8,88 0,00 8,88 8,88
S 10 2,00 0,00 2,00 2,00
S 9 8,00 0,00 8,00 8,00
S 8b 21,74 0,00 21,74 21,74
S 8a 193,00 0,00 193,00 193,00
S 7 0,00 0,00 0,00 0,00
S 4 4,50 0,00 4,50 4,50
S 3 53,00 0,00 53,00 53,00
S 2 5,00 0,00 5,00 5,00
Gesamt 399,96 0,00 399,96 399,96

Insgesamt 975,07 2,64 977,71 982,71

  

Entgelt-
gruppe
TVöD

Entgelt-
gruppe

TVöD SuE Stand 
01.09.2023

Stand 
01.09.2023
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Stadt Troisdorf 
Der Bürgermeister 
Az: Co I/12.3 
 
 

Datum: 17.04.2023 

Vorlage, DS-Nr. 2023/0292  öffentlich  
   
 

Beratungsfolge Sitzung am: Ja Nein Enth. 

Rat 02.05.2023    

Ortschaftsausschuss Mitte 15.08.2023    

Haupt- und Finanzausschuss 22.08.2023    

 
 
Betreff: Bürgerantrag gemäß § 24 GO NRW des Heimat- und Geschichtsvereins 

Troisdorf e. V. vom 05. März 2023 
hier: Benennung eines Wilhelm-Mülhens-Platzes in Troisdorf-Mitte 

 
Beschlussentwurf: 
 
Der Ortschaftsausschuss Troisdorf-Mitte empfiehlt dem Haupt- und 
Finanzausschuss, den Bürgerantrag des Heimat- und Geschichtsvereins Troisdorf 
e.V., dahingehend umzusetzen, dass die markierte, städtische Fläche auf dem Platz 
vor dem Forum, nach dem Gründer der 4711-Dynastie, Wilhelm Mülhens, benannt 
wird.  
 
 
Auswirkungen auf den Haushalt:  
 
Finanzielle Auswirkungen: Nein 
 
 
 
 
Sachdarstellung: 
 
Der Heimat- und Geschichtsverein Troisdorf e.V. (HGT) beantragt die Benennung 
eines “Wilhelm-Mülhens-Platzes” am damaligen Wohnsitz der Familie in Troisdorf-
Mitte. Auf den in der Anlage beigefügten Antrag vom 5. März 2023 wird verwiesen. 
 
Der Bürgerantrag wird gemäß Ratsbeschluss vom 2. Mai 2023 zur Vorberatung dem 
Ortschaftsausschuss Mitte am 15. August 2023 vorgelegt. Die abschließende 
Entscheidung über die Benennung des Platzes trifft gemäß der Hauptsatzung der 
Stadt Troisdorf der Haupt- und Finanzausschuss, da die Bedeutung des Platzes am 
Eingang der Troisdorfer Fußgängerzone über die Ortschaft Troisdorf Mitte 
hinausgeht. 
 
Wilhelm Mülhens wurde am 25. Juni 1762 in Troisdorf geboren, war ein Kölner 
Unternehmer und Begründer der 4711-Dynastie. 
 

TOP-Nr.: Ö  7TOP-Nr.: Ö  7
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Die vom HGT zur Benennung vorgeschlagene Platzfläche hat verschiedene 
Eigentümer (siehe beigefügter Plan, grün markiert). Die Verwaltung klärt daher 
zurzeit, welche konkreten Flächen zukünftig den Namen „Wilhelm-Mülhens-Platz“ 
tragen sollen. Klärungsbedarf besteht noch mit einem Eigentümer einer privaten 
Fläche.  
 
 
 
 
Im Auftrag 
 
 
 
  

  
Heike Linnhoff 
Co-I Dezernentin 
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HEIMAT- UND GESCHICHTSVEREIN TROISDORF e.V. 

Heimat- und Geschichtsverein Troisdorf e.V. 
Kölner Straße 176 - 53840 Troisdorf 

An die 
Stadt Troisdorf 
Herrn Bürgermeister Alexande 
Kölner Straße 176 
53840 Troisdorf 

  
Brekiedt Troisdorf 

Der Bürgermeister 

Eing. 2 0. März 2023  

  
Troisdorf, den 05.03.2023 

Betr.: Bürgerantrag gemäß § 24 GO NRW zur Benennung eines „Wilhelm - Mülhens - Platz" 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

in der Mitgliederversammlung des Heimat- und Geschichtsvereins Troisdorf e.V. (HGT) am 
10.11.2022 wurde u.a. eine Anregung diskutiert, einen geeigneten Platz oder eine Straße in 
Troisdorf nach dem Troisdorfer Wilhelm Mülhens, dem Gründer der weltbekannten Firma 4711 
zu benennen, der am 25. Juni 1762 in Troisdorf, am damaligen Wohnsitz der Familie, heute 
Kölner Straße 1, geboren wurde. 

https://geschichtsverein-troisdorf.de/wp-content/uploads/2020/11/tjh-1987.pdf 

Das alte Gebäude der Familie wurde in den 6Der Jahren abgerissen. Heute erinnert daher leider 
nichts mehr an den Geburtsort dieses erfolgreichen Troisdorfer Unternehmers. Um ihn den 
Troisdorferinnen und Troisdorfern auf Dauer in Erinnerung zu rufen, regt der HGT daher die 
Benennung und Ausweisung eines „Wilhelm-Mülhens-Platzes" bzw. -Straße im Umkreis des 
Geburtsortes sein an. 

Vorgeschlagen wird eine Dreiecksfläche zwischen Kölner Straße und Kirchstraße vor dem ehe-
maligen Forum gemäß Anlage. Es handelt sich um eine mit dem sog. „Fischerplatz" vergleich-
bare Situation. Eine Infotafel im Layout der in der Fußgängerzone aufgestellten Tafeln soll auf 
den Geburtsort und die Bedeutung von Wilhelm Mülhens hinweisen. Der HGT bietet an, die 
Kosten für Layout und Herstellung der Infotafel zu übernehmen. 

Für Rückfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

r;at' ' d-tusciiusS-/ Barufer -/ -antn-W  -anirno 
• rführendes Dezernat!Amt i i f -

 

lerj •nersteller) 

Claus  Chrispeel • sonstige beteiligte Dez.!Ämter 
(Stellungnahme an federführendes Amt) 

• folgenden OE's z.K. 

Norbert Königshausen 

(o)  

(Schriftft)hrun,:1) S 
Heimat- und Geschichtsverein Troisdorf e.V. • Kölner Straße 176 — 53840 Troisdorf (Rathaus) • Telefon 0 2241 / 1680652 
info(fflgeschichtsverein-troisclorf.de • www.geschichtsverein-troisdorf.de 

VR-Bank Rhein-Sieg e.G. IBAN DE26 370 695 20 1406 7740 11 
Vorsitzender:  Claus  Chrispeels • Schatzmeisterin: Waltraud Boß 

TOP-Nr.: Ö  7TOP-Nr.: Ö  7
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Geburtshaus Wilhelm Mülhens 
Kölner Straße 1: Standort ehem. 

N vie .. s o 
Anlage zur Anregung HGT - Benennung Wilhelm — Mülhens - Platz 
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Stadt Troisdorf Der Bürgermeister

Auszug aus dem Geoinformationssystem

Troisdorf, 07.08.2023 ALKIS-Stand  : 07/2023

Gemarkung
Flur
Flurstück

:
:
:

Troisdorf
11
4890

Maßstab 1:500

Vervielfält igungen für eigene, nicht gewerbliche Zwecke zugelassen.
Vervielfält igungen für andere Zwecke, Veröffentl ichungen oder deren Weitergabe an Dritte nur mit besonderer Genehmigung.
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Stadt Troisdorf 
Der Bürgermeister 
Az: Co I/12 
 
 

Datum: 03.05.2023 

Vorlage, DS-Nr. 2023/0417  öffentlich  
   
 

Beratungsfolge Sitzung am: Ja Nein Enth. 

Haupt- und Finanzausschuss 30.05.2023    

Haupt- und Finanzausschuss 22.08.2023    

 
 
Betreff: Bürgerantrag gemäß § 24 GO NRW der AWO Ortsverein Troisdorf-

Altenrath vom 12. April 2023 
hier: Benennung eines Fußweges in Troisdorf-Altenrath nach Wilma 
Gärtner 

 
Beschlussentwurf: 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt den Fußweg in Troisdorf-Altenrath in 
„Wilma-Gärtner-Weg“ zu benennen.  
 
 
Auswirkungen auf den Haushalt:  
 
Finanzielle Auswirkungen: Nein 
 
 
 
 
Auswirkungen auf das Klima: 
Klimarelevanz: ja / nein / entfällt  
 

 
 
 
Sachdarstellung: 
 
Die AWO Ortsverein Troisdorf-Altenrath beantragt die Benennung eines bisher nicht 
benannten Weges in Troisdorf-Altenrath in „Wilma-Gärtner-Weg“. Auf den in der 
Anlage beigefügten Antrag vom 12. April 2023 wird verwiesen. In seiner Sitzung am 
2. Mai 2023 hat der Rat der Stadt Troisdorf den Bürgerantrag in den zuständigen 
Haupt- und Finanzausschuss verwiesen. 
Das Einverständnis der Angehörigen wurde eingeholt. Daher bestehen gegen die 
Benennung des Fußweges keine Einwände.  
 
 
Im Auftrag 
 

TOP-Nr.: Ö  8TOP-Nr.: Ö  8
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Heike Linnhoff 
Co.-Dezernentin 
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Zur Hohen Schanze

Schieß-
stand

Altentagesstätte

Flughafenstraße

1717
1919

1212 88

3737
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1515

[31][31] [33][33]
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1111

2626 2828

3535

28a28a

30302424
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Stadt Troisdorf Der Bürgermeister

Auszug aus dem Geoinformationssystem

Troisdorf, 23.01.2023 ALKIS-Stand  : 12/2022

Gemarkung
Flur
Flurstück

:
:
:

Altenrath
2
1547

Maßstab 1:500

Vervielfält igungen für eigene, nicht gewerbliche Zwecke zugelassen.
Vervielfält igungen für andere Zwecke, Veröffentl ichungen oder deren Weitergabe an Dritte nur mit besonderer Genehmigung.
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Stadt Troisdorf 
Der Bürgermeister 

Eing. 1  I J. April 2023 
Altenrath 

Herrn Bürgermeister 

Alexander Biber 

Rathaus Kölner Str.176 

53840 Troisdorf 

AWO Ortsverein Troisdorf-Altenrath Zum Kirchsiefen 7 53842 Troisdorf 

12.04. 2023 

Bürgerantrag nach GO NRW 

Benennung eines Fußwegs nach Wilma Gärtner 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

die Gründerin und langjährige Vorsitzende (1978-1993) des AWO-Ortsvereins 

Troisdorf-Altenrath Wilma Gärtner, die im Oktober 2017 verstorben war, wäre in 

diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Für die AWO ein aktueller Grund sich an sie und 

ihr jahrzehntelanges gemeinnütziges Wirken in verschiedenen Funktionen zu 

erinnern und diese Erinnerung auch nachhaltig zu verdeutlichen. 

Daher stellt der AWO-Ortsverein Altenrath hiermit den Bürgerantrag, den Fußweg 

zwischen der Flughafenstraße und Zur Hohen Schanze nach Wilma Gärtner zu 

benennen, entsprechend auszuschildern und den Namen kurz zu erläutern. Dieser 

Weg eignet sich besonders, da er an der Begegnungsstätte vorbeiführt, die von 

Wilma Gärtner noch bis ins hohe Alter von 88 Jahren geleitet wurde. 

Ergänzend sei noch darauf hingewiesen, dass Wilma Gärtner von 1978-1991 

Ortsvorsteherin und von 1979-1994 Stadtverordnete war. 

Mit freundlichen Grüßen 

Olaf Riese / 

Stellv. Vorsitzende  

chuss-/ Bürger-i-entrefir "anfrage 
cierkührendes Dezernat'Arnt  

JerersteKler) 0 

olge?  it 
Stettutnigg 

beteiligte Dez./Ämter 
nahme an federführendes  AMU 

e 
•••••••••.«Iel•emmeen,2113,-.......  

• tagenden  OE  's z.K. 

• Ausschuß/Rat (Schriftführung) Z4E , 

Aktiv im Ortsleben: Begegnungsstätte für Senioren und Familien • Kinder- und Jugendangebote • Eine-Welt-Projekte • Dorf-Backes 
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Stadt Troisdorf 
Der Bürgermeister 
Az: IV/40.1 
 
 

Datum: 09.08.2023 

Vorlage, DS-Nr. 2023/0517  öffentlich  
   
 

Beratungsfolge Sitzung am: Ja Nein Enth. 

Haupt- und Finanzausschuss 22.08.2023    

 
 
Betreff: Umstellung des Schüler*innentickets auf das Deutschlandticket-Schule ab 

dem Schuljahr 2023/2024 
hier: Antrag der Fraktion DIE FRAKTION vom 06. Juni 2023 

 
Beschlussentwurf: 
Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt die Umstellung des bisherigen Prima- 
sowie Schülertickets auf das neu eingeführte Deutschlandticket-Schule ab dem 
01.11.2023.   
 
  
 
 
Auswirkungen auf den Haushalt:  
 
Finanzielle Auswirkungen: Ja 
 
Haushaltsjahr:  XXXX  
Sachkonto/Investitionsnummer: -  
Kostenstelle/Kostenträger: -  

Gesamtansatz: .................................... 0,00 € 
Verbraucht: .......................................... 0,00 € 
Noch verfügbar: ................................... 0,00 € 

Bedarf der Maßnahme: ........................ 0,00 € 
Erträge: ................................................ 0,00 € 
Jährliche Folgekosten: ......................... 0,00 € 

Bemerkung: 
 
 
 
Auswirkungen auf das Klima: 
Klimarelevanz: ja / nein / entfällt  
 
Die Auswirkungen des Vorhabens auf den Klimaschutz und die Klimaanpassung sind  

☐ positiv  ☐ negativ  ☐ neutral. 
 

Für das Vorhaben relevante Themengebiete 
Auswirkungen 

positiv negativ neutral 

TOP-Nr.: Ö  9TOP-Nr.: Ö  9
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☐ Planungsvorhaben  ☐ ☐ ☐ 

☐ Städtische Gebäude und Liegenschaften ☐ ☐ ☐ 

☐ Mobilität und Verkehr ☐ ☐ ☐ 

☐ Nachhaltige Verwaltung und Beschaffung ☐ ☐ ☐ 

   
Zusätzliche Beratung im AKU notwendig       ☐ ja          ☐ nein 

Erläuterung: Siehe Sachdarstellung   

 
 
 
Sachdarstellung: 
Die Fraktion hat mit Schreiben vom 06.06.2023 (hier eingegangen am 07.06.2023) 
den Wechsel vom bisherigen Primaticket (für Grundschüler*innen) und dem 
Schülerticket (für die Sekundarstufenschüler*innen) zum neuen Deutschlandticket-
Schule zum Schuljahr 2023/2024 beantragt (siehe Anlage). In seiner Sitzung am 
12.01.2023 hat sich der Schulausschuss und am 24.01.2023 der Haupt- und 
Finanzausschuss mit der Beibehaltung der jahrelang geübten Praxis des 
Schülertickets im sog. Subventionsmodell für die weiterführenden Schulen befasst. 
Dieses Modell ermöglicht, dass alle Schüler*innen im Sekundarbereich ein 
Schülerticket zum gleich günstigen Preis unabhängig von einer Freifahrtberechtigung 
erhalten. Mit diesem Ticket können sich die Schüler*innen bereits im gesamten 
Verkehrsverbund des VRS bewegen und es kostet ab dem neuen Schuljahr 24,40 € 
pro Monat. Beide Ausschüsse haben einstimmig dafür votiert, das jetzige Verfahren 
fortzuführen. 
 
Im Primarbereich wird seit dem 01.08.2011 ein sogenanntes Primaticket angeboten. 
Dieses Ticket erhalten die Schüler*innen die freifahrtberechtigt sind und berechtigt 
nur zu den Schulfahrten.  
 
Der gemeinsame Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und 
Digitalisierung, des Ministeriums für Schule und Bildung und des Ministeriums für 
Umwelt, Naturschutz und Verkehr“. bietet nun den Umstieg auf ein sog. 
Deutschlandticket-Schule an, um möglichst vielen Schüler*innen einen 
kostengünstigen Zugang zum ÖPNV mit bundesweiter Nutzung zu ermöglichen. 
Dieser Erlass gilt nur für das Schuljahr 2023/2024. 
 
Das Deutschlandticket-Schule basiert auf den Vorzügen des zum 01.05.2023 
eingeführten Deutschlandticket und gilt insofern für eine deutschlandweite ÖPNV-
Nutzung im Regionalverkehr. 
 
Nach intensivem Austausch mit der RSVG ist folgendes festzuhalten: 
1. Es besteht für keine Seite – weder Verkehrsverbund noch Schulträger - eine 

rechtliche Verpflichtung, bestehende Verträge im Bereich Schülertickets 
aufzugeben. Somit ist die Beibehaltung des o.g. Ist-Zustandes grundsätzlich 
möglich und vertretbar. 

 
2. Ein Umstieg auf das sog. Deutschlandticket-Schule erfordert für die Stadt 

Troisdorf zwingend einen Modellwechsel. Für die Stadt Troisdorf hat das zur 
Konsequenz, dass dann anstelle des Subventionsmodells das sog. 
Fakultativmodell vereinbart werden muss. Dies unterscheidet die Stadt Troisdorf 
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von allen anderen Städten im RSK, die bislang bereits das Fakultativmodell 
angewendet haben. Aus diesem Modellwechsel ergeben sich folgende Risiken 
und Herausforderungen: 
 
a) Aufgrund des Subventionsmodells gibt es bislang kein Erfordernis die 

freifahrtberechtigten Schüler*innen flächendeckend durch die Stadt Troisdorf 
zu ermitteln. Dieser Kreis kann nur im Nachhinein Anträge auf Erstattung 
stellen, bei denen die Freifahrtberechtigung überprüft wird. Die Bearbeitung 
dieser Erstattungsanträge ist in der Personalbemessung des Schul-
verwaltungsamtes bislang enthalten. 
Im Rahmen des Umstiegs wird die RSVG die Bestandskunden hinsichtlich 
des Tickettauschs und der Information zum neuen Deutschlandticket-Schule 
anschreiben. Es ist zu vermuten, dass einige Schüler*innen, das Vorliegen 
einer Freifahrtberechtigung überprüfen lassen werden. Die Zuständigkeit 
dieser Prüfung obliegt der Stadtverwaltung. Hierin liegt ein nicht 
kalkulierbares Risiko, dass deutlich mehr Zeitaufwand investiert werden muss 
als bislang bemessen. Hier wird die Verwaltung personell nachsteuern 
müssen. 
 

b) Die gegenwärtige Regelung gilt nur für das aktuelle Schuljahr. Ob es zu einer 
Fortsetzung der Erlasslage kommt und wenn ja zu welchen Konditionen, ist 
nicht bekannt. Folglich bleibt die Frage der weiteren Finanzierung für die 
Zukunft im Unklaren. 
Im Falle einer Beendigung des Deutschlandtickets-Schule ist eine Rückkehr 
Troisdorfs in das für alle Schüler*innen vorteilhafte Subventionsmodell Stand 
heute nicht gesichert. In der Vergangenheit stand eine Fortsetzung dieses 
Modells seitens der RSVG und des Rhein-Sieg-Kreises in Frage. 
Somit wäre in diesem Fall der unschlagbare Vorteil entfallen, dass alle 
Schüler*innen in Troisdorf den ÖPNV im Verkehrsverbund stark vergünstigt 
nutzen können. 

 
Hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen wird der Umstieg für den städtischen 
Haushalt nach vorliegenden Erkenntnissen zu keinen zusätzlichen Belastungen 
führen. Es ist zu prüfen, wie ein personeller Mehraufwand kompensiert werden kann. 
Es bleibt zu hoffen, dass wegen der hohen bundes- und landespolitischen 
Bedeutung die finanziellen Rahmenbedingungen für das Deutschlandticket-Schule 
auch in den Folgejahren fortgesetzt werden. Sofern im Kontext der 
Haushaltsberatungen weitergehende Erkenntnisse vorliegen, wird die Verwaltung 
darauf zurückkommen. 
 
Vor diesem Hintergrund und wegen des Mehrwertes aufgrund der deutschlandweiten 
Reichweite schlägt die Verwaltung den Umstieg auf das Deutschlandticket-Schule 
vor. Aus Gründen noch zu klärender personeller Ressourcen, der noch erfolgenden 
Vertragsverhandlungen sowie der Vorbereitungen eines solchen Umstiegs – auch 
auf Seiten des Verkehrsverbunds - ist ein solcher Wechsel jedoch frühestens ab dem 
01.11.2023 realisierbar. 
 
 
 
In Vertretung 
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Tanja Gaspers 
Erste Beigeordnete 
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Stadt Troisdorf 
Der Bürgermeister 

Eing. 0 7. Juni 202 

Herrn 
Bürgermeister Biber 

— per Mail 

Betreff: nächste Ratssitzung am 13.6.2023 — öffentlicher Teil 
hier: ANTRAG wg. äußerster Dringlichkeit 

DIE FRAKTION 
UWG REGENBOGEN und DIE PARTEI im RAT der STADT TROISDORF 

RATHAUS, Kölner Str.176, 53840 TROISDORF 
Tel.:02241-900765 / Fax:02241-900766 

6,6.2023 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

wir beantragen wg. äußerster Dringlichkeit die Aufnahme des nachfolgenden Antrags in die 

TO der o.a. Ratssitzung: 

UMSTELLUNG der Schülerinnentickets auf das sog. SCHOKOTICKET ab Schuljahr 
2023-2024/ 7.8.2023  

Beschlussentwurf:  

Der Rat zieht die Zuständigkeit des Fachausschusses an sich und beauftragt die 
Verwaltung, das sog. SCHOKOTICKET NRW (29.-£ Deutschlandticket) für alle 
'freifahrtberechtigten' Schülerinnen mit Schuljahresbeginn 2023/ 2024 umzusetzen und 
für alle nicht freifahrtberechtigten SchülerInnen ebenfalls das Ticketangebot zeitnah —
wenn möglich ebenfalls zum Schuljahresbeginn 2023/ 2024 (7.8.2023) — anzubieten. 

Begründung: 

Für die Kommunen entstehen laut Verkehrsministerium NRW durch das neue Angebot 

keine neuen finanziellen Belastungen. Die Kommunen müssen aber die Pläne jetzt bis 
zum neuen Schuljahr umsetzen. Aufgrund der engen Taktung ist die Dringlichkeit 
gegeben und ein Zuwarten nicht möglich. 

Rats-fAttssehttes-743iWger,/ -a ntra g/ -antra _g© 
• federführendes Dezernat/Amt nT 

(Vorlagenersteller) 

Mit freundlic e rüßen 

ans  Ldp Müller 
Die Fr ion 

• sonstige beteiligte Dez./Ämter  
(Stellungnahme an federführendes Amt) 

• folgenden  OE 's z.K. 0/1 rß 
• Ausschuß/Rat (Schriftführung) 

TOP-Nr.: Ö  9TOP-Nr.: Ö  9

38



Stadt Troisdorf 
Der Bürgermeister 
Az: V/20BS 
 
 

Datum: 18.07.2023 

Vorlage, DS-Nr. 2023/0532  öffentlich  
   
 

Beratungsfolge Sitzung am: Ja Nein Enth. 

Haupt- und Finanzausschuss 22.08.2023    

 
 
Betreff: Fortsetzung des Beirates TroiKomm 

hier: Antrag GRÜNE Fraktion vom 15. Juni 2023 
 
Beschlussentwurf: 
Die Verwaltung wird beauftragt, gemeinsam mit der TroiKomm die notwendigen 
Änderungen des Gesellschaftsvertrages der TroiKomm GmbH auf den Weg zu 
bringen.  
 
 
 
 
 
 
Sachdarstellung: 
Vor circa zehn Jahren wurde der Beirat eingerichtet, um den politischen Akteuren der Stadt 
Einblicke in die Aktivitäten des Konzerns zu gewähren. Ziel war, dem Informationsinteresse 
und dem Transparenzgedanken Rechnung zu tragen.  
  
Seid dieser Ratsperiode existiert der Ausschuss für Bürger*Innenbeteiligung, Digitalisierung, 
Beteiligungssteuerung und Verbraucherschutz. Insoweit wird -entsprechend der Regelungen 
der Zuständigkeitsordnung der Stadt- dieser Ausschuss von der Geschäftsführung der 
TroiKomm GmbH über die Entwicklung und wesentlichen Projekte der städtischen 
Beteiligung fortlaufend informiert.  
 
Da sich die Inhalte des Beirats als auch des Ausschusses insoweit decken besteht sowohl 
nach Auffassung der Geschäftsführung der TroiKomm GmbH und der Verwaltung aktuell 
eine Doppelstruktur, die keinen echten Mehrwert generiert. Entsprechende Ressourcen 
könnten gespart und zusätzlicher Aufwand vermieden werden.  

Sowohl die Verwaltung als auch die Geschäftsführung der TroiKomm GmbH halten 
daher die Abschaffung des Beirats mit den einhergehenden Änderungen des 
Gesellschaftsvertrages für sinnvoll und zielführend. 
  
 
 
In Vertretung 
 
 
Horst Wende 
Beigeordneter und Stadtkämmerer  

  

TOP-Nr.: Ö  10TOP-Nr.: Ö  10
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Stadt Troisdorf 
Der Bürgermeister 

Eing. 1 5, Juni  2 
Herrn Bürgermeister 
Alexander Biber 

im Hause 

15.06.2023 

Rats-/  Ausschuss./  Bürger-/  -anzrag/  -anfraga 

• fedz,rführencies DezernatlArnt  it` 76L1, 
(Vorlagenersteller) 

• sonstige beteiligte Dez./Ämter  
(Stellununahme an federführendes Amt) 

• folgenden OE's z.K.  
 

• Ausschuß/Rat (Schriftführung) I rQ() 

Thomas Möws 

•• 

0000 GRUNE 
ciP° STADT TROISDORF 

AO  IM RAT DER 

0 

HFA 22.08.2023 
Hier: Aufnahme eines Tagesordnungspunktes 

2023020 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

wir bitten um Aufnahme des nachfolgenden Antrages in die Tagesordnung der o.g. Sitzung: 

Fortsetzung des Beirates TroiKomm 

Beschlussentwurf: 

Der Haupt- und Finanzausschuss diskutiert über die Fortsetzung des Beirates TroiKomm als 
zusätzliches Element der Information neben einem regelmäßigen Bericht der Geschäftsführung 
im Ausschuss für Digitalisierung, Bürger*innenbeteiligung, Verbraucherschutz und 
Beteiligungsmanagement. 

Begründung: 

Mit der Einführung des Ausschussanteils Beteiligungsmanagement im obigen Ausschuss wird 
der Rat ergänzend zum Beirat über die aktuellen Entscheidungen des Aufsichtsrates und der 
Gesellschafterversammlung der TroiKomm informiert. Die GRÜNE Fraktion möchte 
ergebnisoffen darüber diskutieren, ob diese Parallelstrukturen weiter gewünscht sind, oder ggf. 
eine regelmäßige Berichterstattung im Ausschuss ausreicht. 

Freundliche Grüße 

BÜNDNIS 90/ DIEGRÜNEN 
im Rat der Stadt Troisdorf 
Kölner Straße 176 
53840 Troisdorf  

Rathaus Raum E 32 

Buslinien 501, 503, 506, 507, 508 
Haltestelle Rathaus 

www.gruene-troisdorf.de 
info@gruene-troisdorf.de 
fon 02241 900 780 

TOP-Nr.: Ö  10TOP-Nr.: Ö  10

41



Stadt Troisdorf 
Der Bürgermeister 
Az: I/13 
 
 

Datum: 08.08.2023 

Vorlage, DS-Nr. 2023/0655  öffentlich  
   
 

Beratungsfolge Sitzung am: Ja Nein Enth. 

Haupt- und Finanzausschuss 22.08.2023    

 
 
Betreff: Einrichtung eines städtischen Newsletters 

hier: Antrag der Fraktion DIE LINKE vom 07. August 2023 
 
Beschlussentwurf: 
Der Haupt- und Finanzausschuss lehnt den Antrag der Fraktion DIE LINKE vom 07. 
August 2023 aus den in der Sachdarstellung genannten Gründen ab.  
 
 
Auswirkungen auf den Haushalt:  
 
Finanzielle Auswirkungen: Nein 
 
 
 
Auswirkungen auf das Klima: 
Klimarelevanz: Nein  
 

 
 
 
Sachdarstellung: 
Bis Januar 2023 war es möglich, städtische Meldungen über einen für Bürger*innen 
kostenlosen und wöchentlich jeweils freitags versendeten Newsletter zu abonnieren. 
Dieser Newsletter hatte trotz intensiver Bewerbung nur ca. 100 Abonnenten und 
wurde in der Regel von weniger als 50 % der Abonnenten geöffnet. Die Klickrate, 
d.h. die Öffnungsrate einzelner Meldungen lag bei jeweils ca. 25 %. 
Somit wurden einzelne Meldungen von ca. 25 Personen gelesen. 
Demgegenüber stand ein relativ hoher Personalaufwand zur Erstellung des 
Newsletters und monatliche Kosten in Höhe von 17,85 Euro. 
Auf Grund der geringen Nachfrage und fehlender, personeller Ressourcen wurde der 
Newsletter aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt.   
 
 
 
  

  
Alexander Biber 
Bürgermeister 
 

TOP-Nr.: Ö  11TOP-Nr.: Ö  11
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Stadt Troisdorf 
Der Bürgermeister 

Eing. 0 7. Aug.  2023 

DIE LiNKE. 
Fraktion im Rat der Stadt Troisdorf 

Sven Schiesiger 

Fraktionsvorsitzender 

Die Linke Fraktion im 

Rat der Stadt Troisdorf 

Kölner Str. 176 

53840 Troisdorf 

Telefon 02241 / 900789 

sven.schlesiger@dielinke-

 

troisdorf.de 

www.dielinke-troisdorf.de 

VR-Bank Rhein Sieg eG 

IBAN: DE18370695201600934011 

BIC: GENODED1RST 

Stadt Troisdorf 

An den Bürgermeister 

Kölner Str. 176 

53840 Troisdorf 

Troisdorf, den 07.08.23 

Antrag an den Haupt und Finanzausschuss 

Betreff: Einrichtung eines Städtischen  Newsletters 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

Wir beantragen die Einrichtung eines städtischen  Newsletters.  Dieser sollte über städtische 
Belange wie z.B. Baustellen im Stadtgebiet, Umfragen oder Wahlhelferaufrufe berichten. 

Begründung: 

Nicht jede Bürgerin und jeder Bürger ist auf den sozialen Medien aktiv, die städtische HP wird nicht 
regelmäßig besucht und auch die Zeitung wird nicht immer gelesen. Die Stadt kann so relativ 
einfach den Bürgerinnen und Bürgern eine weitere Kommunikationsebene anbieten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sven Schlesiger 

Rats./ Ausschuss-/ Bürger-/  -antrag/ -anfrage 
• federführendes Dezernat/Amt  

Norlagenerstellerl 

• sonstige beteiligte Dez./Ämter  
{Stellungnahme an federführendes ,.rot) 

• folgenden OE's z.K.   
 

• AusSchUl3iiat  (Schriftft ihri mg) \(2,3,k_e  

TOP-Nr.: Ö  11TOP-Nr.: Ö  11
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Stadt Troisdorf 
Der Bürgermeister 
Az: II/60 
 
 

Datum: 09.08.2023 

Vorlage, DS-Nr. 2023/0658  öffentlich  
   
 

Beratungsfolge Sitzung am: Ja Nein Enth. 

Haupt- und Finanzausschuss 22.08.2023    

 
 
Betreff: Externe Vergabe der Bewirtschaftung des Förderprogramms 

"Klimaschutz und Klimafolgenanpassung" 
hier: Antrag GRÜNE Fraktion vom 07. August 2023 

 
Beschlussentwurf: 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Möglichkeit der Vergabe der Bewirtschaftung der 
Fördermittel aus dem Förderprogramm „Klimaschutz und Klimafolgenanpassung“ an 
externe Dritte zu prüfen und das Ergebnis dem Ausschuss für Umwelt und 
Klimaschutz zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen..  
 
 
Auswirkungen auf den Haushalt:  
 
Finanzielle Auswirkungen: Ja 
 
Haushaltsjahr:  2024 ff  
Sachkonto/Investitionsnummer: -  
Kostenstelle/Kostenträger: -  

Gesamtansatz: .................................... 0,00 € 
Verbraucht: .......................................... 0,00 € 
Noch verfügbar: ................................... 0,00 € 

Bedarf der Maßnahme: ........................ 0,00 € 
Erträge: ................................................ 0,00 € 
Jährliche Folgekosten: ......................... 0,00 € 

Bemerkung: Die Kosten der Vergabe müssen, sofern die externe Bewirtschaftung 
zulässig ist, bei einem geeigneten Anbieter ermittelt werden. Erfahrungswerte aus 
anderen Kommunen gibt es dazu nicht. 
 
 
 
Auswirkungen auf das Klima: 
Klimarelevanz: entfällt  
 
Die Auswirkungen des Vorhabens auf den Klimaschutz und die Klimaanpassung sind  

☐ positiv  ☐ negativ  x neutral. 

 
 
 

TOP-Nr.: Ö  12TOP-Nr.: Ö  12
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Sachdarstellung: 
Die Verwaltung wird die Möglichkeit prüfen und dazu im Fachausschuss Bericht 
erstatten..  
 
 
 
 
Im Auftrag 
 
 
 

 

Thomas Schirrmacher 
Co-Dezernent II 
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Herrn Bürgermeister 
Alexander Biber 

Stadt Troisdorf 
Der Bürgermeister 

Eing.  0 8. Aug. 20 , 233 

07.08.2023 

im Hause 

HFA 22.08.2023 
Hier: Aufnahme eines Tagesordnungspunktes 

2023022 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

wir bitten um Aufnahme des nachfolgenden Antrages in die Tagesordnung der o.g. Sitzung: 

Externe Vergabe der Bewirtschaftung des Förderprogramms „Klimaschutz und 
Klimafolgenanpassung" 

Beschlussentwurf: 

Die Verwaltung prüft die Vergabe der Bewirtschaftung des obigen Förderprogramms an externe 
Dritte. Sofern die Verwaltung zu einem positiven Ergebnis kommt, wird sie beauftragt umgehend 
eine Ausschreibung zur Vergabe umzusetzen. 

Begründung: 

Die Verwaltung kämpft mit wegbrechendem Fachpersonal. Aus Sicht der GRÜNEN Fraktion ist 
es daher sinnvoll externe Dritte in die Sachbearbeitung verstärkt einzubinden und die 
Bewirtschaftung des Förderprogrammes mit fester Aufgabenbeschreibung zu vergeben. 

Freundliche Grüße 

 

Rats-/Ausschuss-/ Bürger-/  -antrag/ -anfja2e 
• federführendes Dezernat/Amt  

(Vorlagenersteller) 

Thomas Möws • sonstige beteiligte Dez.'Ämter  
(Stellungnahme an federföhiendes Amt) 

• folgenden OE's z.K.     

• Ausschuß/Rat (Schriftführung)  \c-\\(&x.t.  

BÜNDNIS 90/ DIEGRÜNEN 
im Rat der Stadt Troisdorf 
Kölner Straße 176 
53840 Troisdorf  

Rathaus Raum E 32 

Buslinien 501, 503, 506, 507, 508 
Haltestelle Rathaus 

www.gruene-troisdorf.de 
info@gruene-troisdorf.de 
fon 02241 900 780 
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Stadt Troisdorf 
Der Bürgermeister 
Az: V/20 
 
 

Datum: 09.08.2023 

Vorlage, DS-Nr. 2023/0659  öffentlich  
   
 

Beratungsfolge Sitzung am: Ja Nein Enth. 

Haupt- und Finanzausschuss 22.08.2023    

 
 
Betreff: Eckdatenbeschluss zur Aufstellung der Haushalte 2024 und 2025 

hier: Antrag GRÜNE Fraktion vom 07. August 2023 
 
Beschlussentwurf: 
Der HFA nimmt die anliegenden Anträge mit dem Ziel 
 
a) einer Kapitalerhöhung in der TroiKomm um 5.000.000 Euro und  
b) einer Förderung des Klimaschutzes in kleinen und mittleren Unternehmen  
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Kenntnis und verweist sie in die 
Beratungen des HFA über die Beschlussfassung zum Haushaltsplan 2024/2025.  
 
 
Auswirkungen auf den Haushalt:  
 
Finanzielle Auswirkungen: Nein 
 
 
 
Auswirkungen auf das Klima: 
Klimarelevanz: Nein   

 
 
 
Sachdarstellung: 
Der Entwurf des Jahresabschlusses 2022 wird voraussichtlich in den Rat am 
19.09.2023 eingebracht und soll in dieser Sitzung zur Prüfung an den 
Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen werden. Nach Abschluss der Prüfung wird 
das Jahresergebnis 2022 durch den Rat gemäß § 96 Absatz 1 Satz 1 GO 
(Gemeindeordnung NRW) festgestellt. Zugleich beschließt der Rat über die 
Verwendung des Jahresüberschusses gemäß § 96 Absatz 1 Satz 2 GO. Die 
Beschlussfassungen darüber sind für Dezember 2023 eingeplant. 
 
Die Verwaltung beabsichtigt dem Rat zu empfehlen, den zu erwartenden 
Jahresüberschuss 2022 zunächst vollständig der Ausgleichsrücklage zuzuführen und 
somit eine Stärkung des Eigenkapitals der Stadt Troisdorf im Haushaltsjahr 2023 
herbeizuführen. 
Die anliegenden Anträge sind als Eckdatenbeschluss zur Aufstellung der Haushalte 
2024 und 2025 gestellt, so dass die Beratung darüber im Rahmen der Aufstellung 
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des Haushaltsplanes 2024/2025 losgelöst von der Beschlussfassung über die 
Verwendung des Jahresüberschusses 2022 erfolgen kann. 
 
Finden die anliegenden Anträge im Rahmen der Haushaltsplanberatungen zum 
Haushalt 2024/2025 eine Mehrheit im Rat, sind diese in den Haushalt als 
planmäßige Aufwendungen bzw. Investitionsausgaben einzustellen und in den 
Haushaltsjahren 2024/2025 auszuführen. Eine Finanzierung aus der Verwendung 
der Ausgleichsrücklage ist dabei grds. nicht ausgeschlossen.  
 
 
In Vertretung 
 
 
 
 
Horst Wende 
Beigeordneter und Stadtkämmerer  
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0 gc.ce GRUNE 
•• 

IM RAT DER 
OV-9r- STADT TROISDORF 

Herrn Bürgermeister 
Alexander Biber 

im Hause 

    

 

Stadt Troisdorf 
Der Bürgermeister 

Eng. (1 8, Aug. 2023 
07.08.2023 

     
     

H FA  22.08.2023 
Hier: Aufnahme eines Tagesordnungspunktes 

2023021 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

wir bitten um Aufnahme des nachfolgenden Antrages in die Tagesordnung der o.g. Sitzung: 

Eckdatenbeschluss zur Aufstellung der Haushalte 2024 und 2025 

Beschlussentwurf: 

Der Rat beschließt folgende Eckdaten für die Aufstellung der Haushaltsentwürfe 2024 und 
2025: 

a) 5.000.000 EUR des Jahresüberschusses von 2022 wird zur Kapitalerhöhung in der TroiKomm 
für Investitionsmaßnahmen verwendet. Die verbleibende Summe wird der Ausgleichsrücklage 
zugeführt. 

b) Die Stadt Troisdorf erarbeitet eine Förderrichtlinie „Klimaschutz in kleinen und mittleren 
Unternehmen" zur Unterstützung bei Investitionen in den Klimaschutz. Die Fördersumme soll 
insgesamt ab 2024 1.900.000 EUR betragen, verbleibende Mittel werden auf die folgenden 
Haushaltsjahre übertragen. Die entsprechenden Haushaltsmittel sind bei der 
Haushaltsaufstellung entsprechend zu berücksichtigen. 

Die Mittelvergabe nach obiger Richtlinie erfolgt über einen externen Dritten, der über eine 
Ausschreibung gewonnen wird. Für Ausschreibung und Kosten des externen Dritten werden 
weitere 100.000 EUR bereitgestellt. 

BÜNDNIS 90/ DIEGRÜNEN 
im Rat der Stadt Troisdorf 
Kölner Straße 176 
53840 Troisdorf  

Rathaus Raum E 32 

Buslinien 501, 503, 506, 507, 508 
Haltestelle Rathaus 

miw.gruene-troisdorf.de 
info@gruene-troisdorf.de 
fon 02241 900 780 
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Begründung: 

Der hier eingebrachte Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses 2022 verschafft der 
TroiKomm eine finanzielle Grundlage zur schnelleren Umsetzung politisch gewollter 
Maßnahmen, wie sozialer Wohnungsbau, Breitbandausbau usw. Damit erzielt die Stadt Troisdorf 
einen sozialen und infrastrukturellen  Benefit.  Das neue Förderprogramm für kleine und mittlere 
Unternehmen ermöglicht auch einen verstärkten Einstieg bzw. Ausbau klimafreundlicher und 
energieeinsparender Maßnahmen zur nachhaltigen Stärkung des Wirtschafts- und 
Klimastandortes Troisdorf. 

Die Verzögerung in der Haushaltsaufstellung sollte vom Rat genutzt frühzeitig zukunftsweisende 
Beschlüsse auf den Weg zu bringen und damit der Verwaltung entsprechende 
haushaltspolitische Signale zu vermitteln. 

Freundliche Grüße 

Thomas Möws 

Rats./ Ausschuss-/ Bürger-/ -antrag! 
e )13 • federführendes Dezernat/Amt v  

(Vorlagenersteller) 

• sonstige beteiligte Dez.fÄmter  
(Stellungnahme an federführendes Amt) 

• folgenden OE's z.K. 

• Ausschuß/Rat (Schriftführung) %7, 

GRÜNE FRAKTION 
im Rat der Stadt Troisdorf 
Kölner Straße 176 
53840 Troisdorf 

Rathaus Raum E 32 

Buslinien 501, 503, 506, 507, 508 
Haltestelle Rathaus 

www.gruene-troisdorf.de 
info@gruene-troisdorf.de 
fon 02241 900 780 
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Stadt Troisdorf 
Der Bürgermeister 
Az: V/20BS 
 
 

Datum: 10.08.2023 

Vorlage, DS-Nr. 2023/0660  öffentlich  
   
 

Beratungsfolge Sitzung am: Ja Nein Enth. 

Haupt- und Finanzausschuss 22.08.2023    

 
 
Betreff: Weiteres Vorgehen/Maßnahmen der Stadtverwaltung Troisdorf zur 

Zukunftsgestaltung der wirtschaftlichen Situation 
hier: Antrag der CDU-Fraktion vom 07. August 2023 

 
Beschlussentwurf: 
 
Die Vorlage wird zur Sitzung nachgereicht.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Sachdarstellung: 
.  
 
 
In Vertretung 
 
 
 
Horst Wende 
 
Beigeordneter und Stadtkämmerer  
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Wir. 
Troisdorf. CDU 

www.cdu-froisdortde 

CDU Troisdorf I Kölner Straße 176 I 53840 Troisdorf 

An den 
Bürgermeister der Stadt Troisdorf 
Herrn Alexander Biber 
Rathaus, Kölner Straße 176 
53840 Troisdorf 

Stadt Troisdorf 
Der aürgerneister 

Eing. 0 8, Aug. 2023 

 

Fraktion im Rat 
der Stadt Troisdorf 
Kölner Straße 176 
53840 Troisdorf 
Zimmer E 20 
Telefon: 0 22 41— 900 777 
Telefax: 0 22 41- 900 888 

E-Mail: info@cdu-troisdorf.de 
www.cdu-troisdortde 

Öffnungszeiten: 
Mo und  Di  von 09:00 - 18:30 Uhr 
Mi und  Do  von 09:00 - 18:00 Uhr 
Freitag von 10:00 - 12:00 Uhr 

07.08.2023 

Antrag 
Aufnahme eines Tagesordnungspunktes 
H FA  22.08.2023 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

wir bitten um Aufnahme des nachfolgenden Antrages in die Tagesordnung der o.g. 
Sitzung: 

Aufgrund der Tatsache das nach Saturn nun auch die Modekette C&A zu Jahresende den 
Mietvertrag in der Galerie Troisdorf gekündigt hat und wahrscheinlich weitere 
Geschäftsaufgaben in der Innenstadt anstehen, beantragen wir aufgrund der 
ernstzunehmenden wirtschaftlichen Situation einen TOP (Tagesordnungspunkt) HFA 
aufzunehmen: 
Weiteres Vorgehen/Maßnahmen der Stadtverwaltung Troisdorf zur 
Zukunftsgestaltung der wirtschaftlichen Situation. 

Mit freundlichen Grüß'&1 

Friedhelm Herrmann 
Stellv. Fraktionsvorsitzender  

* sonstige beteiligte Dez./Ämter 
(Stellungnahme en federführendes Amt) 

folgenden OE's z.K. 

e Aussehuß/Rat (Schriftführung) 

Hats./  Ausschuss./ Bürger./ -antrag/ -anfrage 

*federführendes Dezernat/Amt 
(Vorlagenersteller) k 4•1, 

TOP-Nr.: Ö  14TOP-Nr.: Ö  14

53



Stadt Troisdorf 
Der Bürgermeister 
Az: 26.3/nn 
 
 

Datum: 25.07.2023 

Vorlage, DS-Nr. 2023/0603  öffentlich  
   
 

Beratungsfolge Sitzung am: Ja Nein Enth. 

Haupt- und Finanzausschuss 22.08.2023    

 
 
Betreff: Energiebericht der Stadt Troisdorf für das Jahr 2022 
 
Beschlussentwurf: 
Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Troisdorf nimmt die in der 
Sachdarstellung erläuterten Angaben und den angehangenen Energiebericht der 
Stadt Troisdorf für das Jahr 2022 zur Kenntnis.  
 
 
Auswirkungen auf den Haushalt:  
 
Finanzielle Auswirkungen: nein 
 
 
Auswirkungen auf das Klima: 

Klimarelevanz: ja / nein / entfällt  
 
 
Sachdarstellung: 
 
Für den Aufbau des kommunalen Energiemanagements wurden die Grundlagen und 
Daten der energierelevanten Gebäude ermittelt und zusammengestellt. Der 
Energiebericht wird dadurch erstmalig für das Jahr 2022 erstellt und betrachtet die 
Daten ab dem Jahr 2016. Die Ergebnisse des Energieberichts werden dem 
Ausschuss vorgestellt und der Energiebericht der Vorlage als Anhang beigefügt. 
 
Die Betrachtung der Energie- und Wasserverbräuche der städtischen Gebäude der 
Stadt Troisdorf zeigt auf in welchen Bereichen, die Gebäude bereits gut aufgestellt, 
in welchen noch Potential besteht. 
 
Trotz stetigem Anstieg der Gebäudezahlen und –grundflächen sind die Wärme- und 
Stromverbräuche von 2016 bis 2022 gesunken. Die Wasserverbräuche sind durch 
die Zunahme der Gebäude dagegen gestiegen. Der voranschreitende Ausbau von 
Solarstromanlagen trägt zum Umstieg auf erneuerbare Energien bei. 
 
Für das Jahr 2022 wurden die Energie- und Wasserverbräuche nach 
Gebäudekategorien aufgeteilt und mit Literaturwerten aus der VDI 3807 Blatt 2 
verglichen und nach der Norm bewertet. Dabei hat sich gezeigt, dass die städtischen 
Gebäude im Mittel für Wärme im Großen und Ganzen gut aufgestellt sind und jeweils 
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nur in einer Gebäudekategorie als befriedigend und schlecht eingestuft sind, 
dagegen sogar in einer Kategorie als sehr gut. Im Bereich der Stromverbräuche 
weisen die städtischen Gebäude deutlich größere Potentiale auf. Die 
Stromverbräuche sind zum großen Teil nur als befriedigend oder gar schlecht 
einzuordnen. Grundsätzlich werden neue technische Anlagen und Beleuchtung 
zukünftig effizienter, jedoch steigt ihr Anteil in den Gebäuden durch 
Klimafolgeanpassungen und die Energiewende stetig. Der Vergleich der 
Wasserverbräuche mit den Literaturwerten hat gezeigt, dass diese je nach 
Gebäudetypen von sehr gut bis schlecht einzustufen sind. 
 
Die detaillierten Untersuchungen einzelner Gebäude hat veranschaulicht, wie 
moderne und effiziente Gebäude gegenüber Bestandsgebäuden Energie und damit 
CO2-Emssionen und Kosten einsparen können. Auch stetige energetische 
Sanierungsmaßnahmen und der Ausbau der erneuerbaren Energien tragen dazu bei. 
 
Letztendlich zeigt sich bei den städtischen Gebäuden, dass es über alle 
Verbrauchsmedien in vielen Bereichen noch große Einsparpotentiale, als auch 
bereits gute Beispiele gibt. Der Weg hin zu einem klimaneutralen Bestand der 
kommunalen Gebäude muss durch die Stadt Troisdorf mit Blick auf die bundesweiten 
Klimaziele mit gutem Beispiel weiter vorangetrieben werden. 
 
 
 
 
Im Auftrag 
 
  

  
Thomas Schirrmacher 
Co-Dez II 
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Troisdorf, den 07.08.2023 

Stadt Troisdorf 

Kölner Str. 176 

53840 Troisdorf 

 

Amt für Zentrales Gebäudemanagement 

Energiemanagement
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Einleitung 

Die Stadt Troisdorf hat knapp 77.000 Einwohner*Innen und ist die bevölkerungsreichste 

Stadt des Rhein-Sieg Kreises. Das Stadtgebiet umfasst 12 Stadtteile, die sich auf einer 

Fläche von ca. 62 km² erstrecken. 

Insgesamt ist die Stadt im Besitz von etwa 300 Gebäuden, welche zum Teil selbst genutzt, 

vermietet oder anderweitig zur Verfügung gestellt werden. Hinzu kommen Immobilien, die 

durch die Stadt angemietet werden. Im Energiemanagement werden 157 städtisch genutzte 

Gebäude betrachtet. In diesen Gebäuden ist die Stadt durch Ihre Nutzer*Innen für die 

Energie- und Wasserverbräuche eigenverantwortlich. 

Das Gebäudeportfolio der städtischen Gebäude umfasst u.a. folgende Gebäudetypen:  

 Schulen (Gymnasien, Real-, Haupt- und Grundschulen) 

 Sporthallen 

 Verwaltungsgebäude  

 Kindertagesstätten 

 Asylunterkünfte 

 Stadt- und Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser, Kulturgebäude 

 Feuerwache und Feuerwehrgerätehäuser 

 Bauhof und Friedhöfe 

Durch die Einstellung des Energiemanagers im Jahr 2021 wurden für den Aufbau des 

Energiemanagements zunächst die Grundlagen und Daten der energierelevanten Gebäude 

ermittelt und zusammengestellt. Der Energiebericht wird dadurch erstmalig für das Jahr 2022 

erstellt und betrachtet die Daten ab dem Jahr 2016. Damit ist eine Datengrundlage deutlich 

vor der Zeit der Covid-19-Pandemie in den Jahren 2020-2022 geschaffen.  

Neben den Jahresverbräuchen für Wärme, Strom und Wasser wird der Gesamtertrag für 

Solarstrom und die Entwicklung der Gebäudenutzflächen im ersten Schritt betrachtet. Für 

das Jahr 2022 werden die Verbräuche und Erträge auf die einzelnen Gebäudekategorien 

aufgeteilt und so detailliert verglichen und betrachtet. 

Zum Schluss werden im Energiebericht, beispielhafte Gebäude, welche im Laufe der Jahre 

Saniert wurden, detailliert betrachtet und neue Gebäude, unsanierten Gebäuden der gleichen 

Kategorie gegenübergestellt. Ebenso wird am Beispiel der Troisdorfer Kindertagesstätten, 

der Einfluss von selbst genutztem Solarstrom aufgezeigt.  
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1. Allgemein 

Neben der Unterhaltung der bestehenden Gebäude, werden von städtische Seite neue 

Gebäude gebaut, Bestandsimmobilien erworben oder nach Bedarf weitere Gebäude 

angemietet. Mit der Anzahl der Gebäude steigt in der Regel die gesamte Nutzfläche. Nimmt 

die Anzahl der Gebäude antiproportional zur Gebäudefläche zu, lässt sich daraus ableiten, 

dass entweder viele kleine Gebäude hinzukommen, oder umgekehrt wenige große Gebäude.  

Die Anzahl (Abb. 1) der städtisch genutzten Gebäude lag 2016 bei 143 Gebäuden, im Jahr 

2022 bei 157 Gebäuden. Absolut gesehen sind gegenüber 2016 insgesamt 14 Gebäude bis 

2022 dazu gekommen. Das entspricht einer prozentualen Zunahme von 8,9%.  

Jahr Anzahl Gebäude Nutzfläche [m²] 

2016 143 219.472 

2017 146 219.996 

2018 150 220.936 

2019 152 221.566 

2020 154 222.928 

2021 157 227.921 

2022 157 228.141 

Tabelle 1 Entwicklung der Gebäudezahl und Nutzflächen 

 

Abb. 1 Anzahl der energierelevanten Gebäude der Stadt Troisdorf von 2016 bis 2022 

Betrachtet man gegenüber der Anzahl der Gebäude die Flächenzunahme (Abb. 2), so lässt 

sich erkennen, dass diese nur um 3,9% zugenommen hat. Von 2016 bis 2020 hat die 

Grundfläche der städtischen Immobilien in nur sehr geringem Maß zugenommen. 2021 

kamen durch das neue Verwaltungsgebäude an der Kaiserstraße etwa 5.000 m² hinzu. Dies 

entspricht etwa der Hälfte der Gesamtzunahme seit 2016 (ca. 10.000 m²). 
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Abb. 2 Energiebezugsfläche der energierelevanten Gebäude der Stadt Troisdorf von 2016 bis 2022 

Die Gebäudegrundflächen werden zur Kennwertbildung verwendet. Dazu wird die 

Gebäudegrundfläche ins Verhältnis zu den Energie- und Wasserverbräuchen gesetzt. Für 

Wärme und Strom werden die Kennwerte in kWh/m² für Wasser in l/m² angegeben. Dadurch 

sind die Gebäude untereinander und mit Literaturwerten vergleichbar. Die Kennwerte werden 

für jedes Kalenderjahr ermittelt und durch einen Faktor witterungsbereinigt. 

 

Abb. 3 Energiebezugsflächen der Stadt Troisdorf nach Gebäudekategorien in m² im Jahr 2022 
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Die gesamte Gebäudenutzfläche der Stadt liegt im Jahr 2022 bei ca. 228.000 m². Davon 

entfallen mit 117.200 m² über 50% auf den Anteil der Schulen (Abb. 3). Die Sport- und 

Turnhallen (24.700 m²), sowie die städtischen Verwaltungsgebäude (23.100 m²) belegen 

jeweils ca. 10% der Gesamtfläche. Kindertagesstätten haben mit etwa 16.100 m² einen Anteil 

von 7% und Asylunterkünfte einen Anteil von ca. 5% und 12.200 m². Die restlichen 

Gebäudekategorien belegen einen Anteil von unter 20% der Gesamtfläche.  
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2. Verbrauchs- und Kostenentwicklung 2016 bis 2022 

Die Energiepreise (Tabelle 2) haben sich in den Jahren 2016-2022 nur sehr geringfügig 

geändert. Durch langfristige Verträge sind diese auch im Zuge der Inflation und Energiekrise 

2022 für die städtischen Liegenschaften noch nicht gestiegen. Ab 2020 ist der Gaspreis um 

etwa 9% gestiegen. Bei Gas und Wärme (KWK) greift ab 2022 die CO2 Steuer für fossile 

Brennstoffe. Dagegen entfällt beim Strom ab 2022 die EEG-Umlage. Der Preis für 

Frischwasser bleibt durchgehend konstant bei 1,76 €/m³. Die Preise für Abwasser liegen 

2022 gegenüber den Preisen für 2016 darunter und sind gesunken. In den weiteren 

Auswertungen werden nur die Arbeitspreise und nicht die Grundgebühren betrachtet. 

Jahr Gas Wärme Wärmepumpenstrom Strom Wasser Abwasser 

[€/kWh] [€/kWh] [€/kWh] [€/kWh] [€/m³] [€/m³] 

2016 0,061404 0,0719593 0,2017526 0,2217446 1,7655 3,63 

2017 0,061404 0,0719593 0,1902334 0,2217446 1,7655 3,63 

2018 0,061404 0,0719593 0,1964214 0,2273495 1,7655 3,63 

2019 0,061047 0,0719593 0,1964214 0,2316454 1,7655 3,63 

2020 0,067235 0,0750176 0,2149616 0,2316454 1,7655 3,32 

2021 0,066224 0,0750176 0,1973734 0,2390234 1,7655 3,32 

2022 0,072769 0,0812651 0,1447635 0,1895075 1,7655 3,56 

Tabelle 2 Energie- und Wasserpreise für die Gebäude der Stadt Troisdorf je Abrechnungsintervall 

2.1. Wärme 

Von den 157 städtisch genutzten Gebäuden werden 80% mit Gas beheizt, 13% mit Strom 

(Direktheizung oder Wärmepumpe) und 7% mit Nahwärme (KWK). 

 Energieträger Energiekosten CO2 Ausstoß Kennwert 

Jahr 
Gas Wärme Strom Gas Wärme Strom Gas Wärme Strom 

Wärme spezifisch 

witterungsbereinigt 

[MWh] [MWh] [MWh] [€] [€] [€] [tCO
2
] [tCO

2
] [tCO

2
] [kWh/m²] 

2016 19.900 3.600 200 1.219.000 257.000 47.000 3.991 1.000 123 121,7 

2017 17.700 4.000 200 1.084.000 286.000 34.000 3.548 1.114 87 115,9 

2018 17.100 3.700 200 1.051.000 269.000 35.000 3.440 1.046 84 117,2 

2019 18.800 4.100 200 1.145.000 293.000 39.000 3.769 1.140 82 124,6 

2020 18.100 4.300 300 1.214.000 322.000 55.000 3.628 1.201 94 131,9 

2021 20.400 4.400 400 1.352.000 331.000 83.000 4.102 1.236 172 122,8 

2022 17.100 4.000 500 1.245.000 326.000 71.000 3.439 1.122 212 122,3 

Tabelle 3: Energieverbrauch, Energiekosten und CO2 Ausstoß für die Beheizung der Gebäude der Stadt 

Troisdorf von 2016 bis 2022 

Die Endenergieverbräuche werden hauptsächlich durch die Witterung, die Nutzung und die 

beheizte Grundfläche beeinflusst. Ist ein Jahr kühler, steigt der Heizwärmeverbrauch und 
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umgekehrt. Auch durch den Flächenzuwachs steigt der absolute Wärmeverbrauch der 

städtischen Liegenschaften. Die Wärmeverbräuche (Abb. 4) sind in den Jahren 2016 bis 

2018 kontinuierlich gesunken. 2021 war der Wärmeverbrauch der städtischen 

Liegenschaften am höchsten. Dies ist auf die kühle Witterung 2021 zurück zu führen.  

 

Abb. 4 Endenergieverbrauch für Wärme aller Gebäude der Stadt Troisdorf von 2016 bis 2022 in MWh. 

Dagegen war das Jahr 2022 ein sehr warmes Jahr, wodurch die Wärmeverbräuche 

entsprechend gesunken sind. Der Anteil für Gas liegt 2016 bei ca. 83%, für Wärme bei ca. 

15% und für Strom bei ca. 2%. 2022 ist der Anteil der Gasverbräuche gesunken. Dieser liegt 

für 2022 bei 79%, für Wärme bei 18% und für Strom bei 3% 

 

Abb. 5 Endenergiekosten für Wärme aller Gebäude der Stadt Troisdorf von 2016 bis 2022 in €. 

Dank der sinkenden Energieverbräuche sind die Energiekosten (Abb. 5) für Wärme für die 
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wieder gestiegen. Die Einsparungen 2020 wurden durch die Preiserhöhungen relativiert 

wodurch die kosten im gesamten von 2019 bis 2021 gestiegen sind. Im Jahr 2022 sind die 

Energiekosten für Gas trotz der zusätzlichen CO2-Steuern auf fossile Brennstoffe aufgrund 

der milden Witterung gesunken. Auch der Wegfall der EEG Umlage hat zu geringeren 

Energiekosten für Wärme, bereitgestellt durch Strom, geführt. 

Der CO2-äquivalente Treibhausgasausstoß wurde die für Energieträger Gas, (Nah-)Wärme1, 

und den deutschen Strommix2 ermittelt. Während die Emissionsfaktoren für Gas und Wärme 

konstant sind, ist der Emissionsfaktor für den deutschen Strommix im Jahr 2022 

angestiegen. Die CO2-Emissionen (Abb. 6) sind im Gesamten von 2016 bis 2022 gesunken. 

Durch den Verbrauchsanstieg bei Wärme und Strom, sind die Emissionen in den städtischen 

Gebäuden für die beiden Energieträger angestiegen. Die Emissionen für das Heizen mit Gas 

sind abhängig vom Verbrauch gesunken. 

 

Abb. 6 CO2 Ausstoß für Wärme aller Gebäude der Stadt Troisdorf von 2016-2022 in tCO2 

Da der Endenergieverbrauch für die Beheizung der Gebäude stark von der Witterung des 

jeweiligen Jahres und der Gebäudegrundfläche abhängig ist, werden die Energieverbräuche 

mit Hilfe eines Faktors für das jeweilige Jahr witterungsbereinigt3 und in das Verhältnis zur 

Gebäudegrundfläche gesetzt. Dadurch werden die Endenergieverbräuche untereinander 

vergleichbar und können somit auch Kennwerten aus der Literatur gegenübergestellt werden. 

                                                      
1 Informationsblatt CO2-Faktoren, Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft-
Zuschuss; Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle; Eschborn; 30.11.2022 
2 Entwicklung der spezifischen Treibhausgas-Emissionen des deutschen Strommix in den Jahren 1990 - 2022; 
Petra Icha; Dr. Thomas Lauf, Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau, April 2023 
3 MS-Excel-Anwendung; Gradtagzahlen-Deutschland.xlsx; Institut Wohnen und Umwelt GmbH (IWU); 
Darmstadt; 21.06.2023 | https://www.iwu.de/publikationen/fachinformationen/energiebilanzen/#c205 Zugriff 
18.07.2023 
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Auch ein Vergleich mit Gebäuden anderer klimatischer Standorte in Deutschland ist dadurch 

möglich.  

 

 

Abb. 7 Flächenspezifischer und witterungsbereinigter Endenergieverbrauch für Wärme aller Gebäude der Stadt 

Troisdorf von 2016 bis 2022 in kWh/m² 

Betrachtet man die witterungsbereinigten Kennwerte für Wärme (Abb. 7), lässt sich 

erkennen, dass der spezifische Wärmeverbrauch von 2016 bis 2022 mit ca. 120 kWh/m² 

gleichgeblieben ist. 2017 und 2018 liegt dieser unter 120 kWh/m² und im Jahr 2020 mit 

132 kWh/m² etwa 10% über dem Durchschnitt. Da in den darauffolgenden Jahren der 

Kennwert wieder auf das vorherige Niveau gesunken ist, kann davon ausgegangen werden, 

dass ein erhöhtes Lüftungsverhalten im Zuge der Covid-19-Pandemie die 

Heizenergieverbräuche im Jahr 2020 negativ beeinflusst hat. 

 

2.2. Strom 

Jahr Strom Verbrauch Strom Kosten CO2 Ausstoß Kennwert Strom 

[MWh] [€] [tCO2
] [kWh/m²] 

2016 5.502 1.220.000 2.883 25,1 

2017 5.378 1.193.000 2.613 24,4 

2018 5.376 1.222.000 2.543 24,3 

2019 5.769 1.337.000 2.371 26,0 

2020 4.809 1.114.000 1.774 21,6 

2021 5.223 1.249.000 2.141 22,9 

2022 5.047 957.000 2.190 22,1 

Tabelle 4 Energieverbrauch, Energiekosten und CO2 Ausstoß für Strom der Gebäude der Stadt Troisdorf von 

2016 bis 2022 
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Betrachtet werden die Stromverbräuche der städtischen Immobilien, für Anlagentechnik wie 

Lüftungs- und Kälteanlagen, Beleuchtung und der Strom der durch die Nutzenden in den 

Gebäuden verbraucht wird. Die Stromverbräuche sind von 2016 bis 2022 grundsätzlich 

gesunken (Abb. 8). Dies lässt sich auf eine kontinuierliche Umrüstung der 

Beleuchtungstechnik auf LED sowie neure effiziente Elektrogeräte und Elektrotechnik 

zurückführen. Im Jahr 2019 gab es einen Anstieg der Energieverbräuche, 2020 sanken diese 

auf einen Tiefstwert. Gegenteilig zum Anstieg des Wärmeverbrauchs 2020, lässt sich der 

niedrigere Stromverbrauch auf den Lockdown im Zuge der Covid-19-Pandemie zurückführen. 

Die Gebäude wurden weniger genutzt, wodurch der Stromverbrauch gesunken ist. 

 

Abb. 8 Endenergieverbrauch für Strom aller Gebäude der Stadt Troisdorf von 2016 bis 2022 in MWh. 

Die Kosten für Strom bleiben von 2016 bis 2021 durch den stetigen Anstieg des 

Arbeitspreises trotz des sinkenden Verbrauchs gleich (Abb. 9). Sie liegen jährlich bei etwa 

1.250.000 € für alle städtischen Gebäude. Nur in den Jahren 2019 und 2020 steigen und 

sinken die Stromkosten äquivalent zum Stromverbrauch. Erst die Einstellung der EEG-

Umlage 2022 lässt die Stromkosten auf deutlich unter 1.000.000 €/a sinken. 
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Abb. 9 Energiekosten für Strom aller Gebäude der Stadt Troisdorf von 2016 bis 2022 in € 

Die CO2-äquivalenten Emissionen für den verbrauchten Strom der städtischen Gebäude 

sinken von 2016 bis 2022 (Abb. 10). Dies ist neben dem generell gesunkenen 

Stromverbrauch auch auf den stetig steigenden Anteil an erneuerbaren Energien im 

deutschen Strommix zurück zu führen. Zwar ist der Stromverbrauch 2022 gegenüber 2021 

um 4% gesunken, der CO2-Ausstoß jedoch um 2% gestiegen. Durch die Energiekrise und 

den Atomausstieg im Jahr 2022 wurde der Strom vermehrt durch fossile Energieträger 

produziert, was einen Anstieg des CO2-Ausstoßes zur Folge hatte. 

 

Abb. 10 CO2 Ausstoß für Strom aller Gebäude der Stadt Troisdorf von 2016-2022 in tCO2
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Abb. 11 Flächenspezifischer Endenergieverbrauch für Strom aller Gebäude der Stadt Troisdorf von 2016 bis 

2022 in kWh/m². 

Auch der flächengewichtete Endenergieerbrauch (Abb. 11) für Strom ist gesunken und 

verhält sich, trotz Flächenzunahme, äquivalent zum absoluten Stromverbrauch. 

 

2.3. Wasser 

Jahr Wasserverbrauch Wasserkosten Abwasserkosten Kennwert Wasser 

[m³] [€] [€] [l/m²] 

2016 70.500 124.513 256.009 321 

2017 71.300 125.924 258.910 324 

2018 80.900 142.781 293.569 366 

2019 80.500 142.186 292.344 363 

2020 86.300 152.316 286.429 387 

2021 72.400 127.904 240.521 318 

2022 81.000 142.953 288.254 355 

Tabelle 5 Wasserverbrauch, Wasser- und Abwasserkosten der Gebäude der Stadt Troisdorf von 2016 bis 2022 

 

Der Wasserverbrauch ist von 2016 bis 2022 um 15% angestiegen (Abb. 12). Der Anstieg des 

gesamten Wasserverbrauchs hängt mit der zunehmenden Zahl der kommunalen Gebäude 

zusammen. Der höchste Wasserverbrauch lag im Jahr 2020 bei knapp 86.000 m³. Auch hier 

wird der Verbrauch wahrscheinlich durch die Covid-19-Pandemie beeinflusst, da in dieser 

Zeit verstärkt auf Handhyjene geachtet wurde.  
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Abb. 12 Wasserverbrauch aller Gebäude der Stadt Troisdorf von 2016 bis 2022 in m³. 

Die Wasserkosten (Abb. 13) sind von 2016 von jährlich 125.000 € auf etwa 145.000 € im 

Jahr 2022 gestiegen. Das ist ein Anstieg von ca. 15%. Die Abwasserkosten stiegen aufgrund 

der Preissenkungen beim Abwasser von 256.000 € auf 288.000 € nur um 12,5%. 

 

Abb. 13 Wasser- und Abwasserkosten aller Gebäude der Stadt Troisdorf von 2016 bis 2022 in € 

Der flächenbereinigte Kennwert (Abb. 14) wird in l/m² angegeben. Durch Einbezug der 

gestiegenen Grundfläche zeigt sich, dass der Wasserverbrauch flächengewichtet nur um 

10% angestiegen ist. Auch hier ist der Mehrverbrauch im Jahr 2020 zu erkennen. 
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Abb. 14 Spezifischer Wasserverbrauch aller Gebäude der Stadt Troisdorf von 2016 bis 2022 in l/m². 

 

2.4. Solarstrom 

Auf vielen städtischen Dächern sind bereits Solarstromanlagen installiert. Viele dieser 

Anlagen wurden bereits 2009 und 2010 von der Stadt Solar Troisdorf eG installiert, die die 

Dachflächen dafür gepachtet hat. Auch die Stadt Troisdorf betreibt eigene 

Solarstromanlagen, die den Solarstrom in der Regel voll ins Stromnetz einspeisen. Die 

Anlagen wurden auf Schulen, Kitas, Sporthallen, aber auch Feuerwehrhäusern installiert. 

Betrachtet wird nur der erzeugte Solarstrom der eigenen städtischen Anlagen, nicht der 

Solarstromanlagen der verpachteten Dachflächen. Dieser kann dem städtischen 

Stromverbrauch nicht angerechnet werden. 

 

Abb. 15 Solarstromerzeugung aller Gebäude der Stadt Troisdorf von 2016 bis 2022 
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Die große Solarstromanlage auf der Stadthalle, dient primär der Eigenstromnutzung. Mitte 

2021 wurden zehn städtische Kitas mit kleineren Solarstromanlagen mit einer Leistung von 

jeweils ca. 8 kWp ausgerüstet. Der erzeugte Solarstrom wird direkt im Gebäude genutzt, 

wodurch für die Gebäude weniger Strom dazu gekauft werden muss. Auch das neue 

Verwaltungsgebäude an der Kaiserstr. besitzt eine Solarstromanlage zur Eigenstromnutzung. 

Von 2016 bis 2020 ist der ist der Solarstromertrag mit etwa 160 MWh auf gleichbleibendem 

Niveau (Abb. 15). Durch den Ausbau der Solarstromanlagen auf den städtischen Kitas seigt 

der Ertrag ab 2021 bis 2022 auf 251 MWh. Das ist ein Zuwachs gegenüber 2016 von über 

60%. 
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3. Verbräuche 2022 nach Gebäudekategorie 

Neben der Gegenüberstellung der Gesamtverbräuche für die Jahre 2016 bis 2022 werden 

Energie- und Wasserverbräuche für das Jahr 2022 detaillierter betrachtet. Dazu werden die 

Gebäude nach ihrer Nutzung in Kategorien aufgeteilt und für die einzelnen Kategorien die 

Kennwerte ermittelt.  

Die Kennwerte werden mit den Vergleichswerten aus der VDI 3807 Blatt 2 von 2014 

verglichen. Die Vergleichswerte aus der Norm werden dafür in Mittelwelt und Richtwert über 

alle untersuchten Gebäude aufgeteilt und stammen aus einer empirischen Datenerhebung 

über eine Vielzahl an Gebäuden der jeweiligen Gebäudekategorie in Deutschland. Der 

Mittelwert bezeichnet sich dabei als Modalwert über alle untersuchten Gebäude einer 

Kategorie, der Richtwert als unterer Quartilsmittelwert. Da es sich bei den Vergleichswerten 

der Norm um real gemessene Verbräuche handelt, sind die Werte nicht mit den Grenzwerten 

des Gebäude-Energie-Gesetzes (GEG) zu vergleichen.  

Die Gebäude werden in ihre jeweilige Nutzungskategorie eingeteilt, da die unterschiedlichen 

Nutzungen nicht grundsätzlich miteinander vergleichbar sind. 

Die Bewertung erfolgt nach Tabelle 34 der VDI 3807 Blatt 2: 

Bewertung Kennwert (Istwert) 

sehr gut ≤ Richtwert 

gut > Richtwert ≤ Mittelwert 

befriedigend > Mittelwert und ≤ 1,25 x Mittelwert 

Schlecht > 1,25 x Mittelwert 

Tabelle 6: Bewertung von Gebäuden nach Kennwert der VDI 38074 

 

Ein niedrigerer Kennwert einer Gebäudekategorie gegenüber einer anderen 

Gebäudekategorie bedeutet nicht automatisch, dass die Kennwerte besser bewertet werden. 

Durch die unterschiedlichen Nutzungsanforderungen ist beispielsweise ein hoher 

Wasserverbrauch kennzeichnend für eine Bestimmte Gebäudegruppe (z.B. Bewässerung auf 

Friedhöfen) oder ein höherer Stromverbrauch aufgrund von durchgehender Gebäudenutzung 

Tag und Nacht (Asyl- und Obdachlosenunterkünfte). 

  

                                                      
4 VDI 3807 Blatt 2, Verbrauchskennwerte für Gebäude – Verbrauchskennwerte für Heizenergie, Strom und 
Wasser, Verein Deutscher Ingenieure e.V., Düsseldorf, 2014 
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3.1. Wärme 

In den städtischen Schulen wird 46% der gesamten Endenergie für Heizen verbraucht (Abb. 

16). 13% entfallen auf die Sporthallen und etwa 10% auf die städtischen 

Verwaltungsgebäude. In den städtisch betriebenen Asyl- und Obdachlosenunterkünften wird 

etwa 8% der Gesamtwärme und in den Kindertagesstätten etwa 7% verbraucht. Die 

Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen und Feuerwehrhäuser verbrauchen jeweils etwa 2-4% der 

Gesamtwärme. Insgesamt ca. 8% entfallen auf alle weiteren Gebäude.  

 

 

Abb. 16 Endenergieverbrauch für Wärme der Stadt Troisdorf nach Gebäudekategorien in MWh im Jahr 2022. 

 

Bildet man die Kennwerte für die einzelnen Gebäudekategorien kann man erkennen wie viel 

Heizenergie in der jeweiligen Gebäudekategorie je Quadratmeter Grundfläche verbraucht 

wird. Dabei wird hier nur ein Mittelwert über alle Gebäude der einzelnen Kategorie betrachtet. 

Einzelne Gebäude können je Kategorie deutlich effizienter, aber auch deutlich ineffizienter 

sein.  

Bewertet man die Kennwerte der Wärmeverbräuche der einzelnen Gebäudekategorien nach 

der VDI 3807 (Tabelle 7) so sind die Energieverbräuche überwiegend im guten Bereich. 

Dagegen schneiden die Jugendzentren am schlechtesten ab. Die Wärmeverbräuche im 

städtischen Bauhof sind ebenfalls nur als befriedigend zu bewerten. Im Vergleich über alle 
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Gebäudekategorien sind die Wärmeverbräuche der Troisdorfer Feuerwehrhäuser als sehr 

gut zu bewerten.  

 

 

Gebäudekategorie Verbrauchsdaten Vergleich 

Wärme Fläche Kennwert Richtwert Mittelwert Bewertung 

nach VDI 3807 

[kWh] [m²] [kWh/m²] [kWh/m²] [kWh/m²]  

Schulen 9.954.271 117.221 84,9 72 113 gut 

Sporthallen 2.849.415 24.729 115,2 80 149 gut 

Verwaltungsgebäude 2.070.700 23.138 89,5 69 112 gut 

Asylunterkünfte 1.700.508 12.276 138,5 28 333 gut 

Kindertagesstätten 1.451.973 16.154 89,9 87 134 gut 

Stadthalle/Bürgerhäuser 867.671 7.849 110,5 78 151 gut 

Mehrzweckhallen 579.054 4.358 132,9 84 170 gut 

Feuerwehren 521.688 7.349 71,0 73 148 sehr gut 

Bauhof 393.166 2.993 131,4 66 114 befriedigend 

Ausstellungsgebäude/ 

Museen 

370.088 4.592 80,6 43 128 gut 

Jugendzentren 211.531 1.351 156,5 54 120 schlecht 

Mensen 171.867 1.940 88,6 138 201 sehr gut 

Sportheime 170.304 1.524 111,8 47 173 gut 

Friedhöfe 167.501 1.743 96,1 76 167 gut 

Betreuungseinrichtungen 94.307 1.131 83,4 72 124 gut 

Wohnheime 34.123 262 130,4 107 167 gut 

Tabelle 7 Kennwerte für den Endenergieverbrauch für Wärme nach Gebäudekategorie der Stadt Troisdorf von 

2022 im Vergleich zu den Kennwerten der VDI 3807 

 

 

Vergleicht man die Wärmeverbrauchskennwerte der städtischen Gebäudekategorien 

untereinander (Abb. 17) so sind Jugendzentren und Asyl- und Obdachlosenunterkünfte, aber 

auch der städtische Bauhof und die Mehrzweckhallen auf gleichem Niveau. Im Bereich der 

Jugendzentren (Lahnstr.) und des Bauhofs finden in kürze Umbau- und 

Sanierungsmaßnahmen statt, damit die Gebäude zukünftig effizienter werden. Die 

städtischen Asyl- und Obdachlosenunterkünfte befinden sich in der Regel in unsanierten und 

temporären Gebäuden, wodurch hier die Effizienz im Bereich Wärme geringer ist.  
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In den neuen Feuerwehrhäusern, den neuen Kindertagesstätten und auch dem Neubau auf 

Burg Wissem (Museen) wird die Wärme mittels Wärmepumpen zur Verfügung gestellt. Daher 

sind die Wärmeverbräuche in diesen Gebäudekategorien durchschnittlich geringer. Auch die 

den Troisdorfer Schulgebäuden wurden im Laufe der Jahre energetisch ertüchtigt. So 

Verfügen viele Schulgebäude bereits über neue Fenster und nachträglich gedämmte 

Fassaden. 

 

Abb. 17 Flächenspezifischer und witterungsbereinigter Endenergieverbrauch für Wärme nach 

Gebäudekategorie der Stadt Troisdorf von 2022 in kWh/m² 
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3.2. Strom 

Der Gesamtstromverbrauch der städtischen Gebäude lag 2022 bei ca. 5.047.000 kWh. 

Davon entfällt mehr als 80% des Verbrauchs auf fünf Gebäudekategorien (Abb. 18): 

Schulgebäude (28%), Verwaltungsgebäude (20%), Sporthallen (16%), Asyl- und 

Obdachlosenunterkünfte (10%) und Kindertagesstätten (7%). Die restlichen ca. 20% des 

Stromverbrauchs werden in den übrigen Gebäudekategorien verbraucht. 

 

Abb. 18 Endenergieverbrauch für Strom der Stadt Troisdorf nach Gebäudekategorien in MWh im Jahr 2022. 

 

Die Kennwerte der einzelnen Gebäudekategorien für den Stromverbrauch zeigen (Tabelle 8), 

dass die Kennwerte für sechs Kategorien nach der VDI 3807 als schlecht zu bewerten sind. 

In drei Kategorien sind diese befriedigend und in fünf Kategorien gut.  

Ein Grund für die schlechte Einordnung kann eine veraltete Anlagentechnik sein wie 

beispielsweise ältere wenig effiziente Lüftungsanlagen oder Beleuchtungsanlagen, die noch 

nicht auf LED-Technik umgerüstet sind. Im Jahr 2023 sollen in mehreren Sporthallen die 

RLT-Anlagen erneuert und der städtische Bauhof saniert werden. 
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Gebäudekategorie Verbrauchsdaten Vergleich 

Strom Fläche Verbrauch Richtwert Mittelwert Bewertung 

nach VDI 3807 

[kWh] [m²] [kWh/m²] [kWh/m²] [kWh/m²]  

Schulen 1.420.434 117.221 12,1 6 9 schlecht 

Sporthallen 838.416 24.729 33,9 10 22 schlecht 

Verwaltungsgebäude 1.022.545 23.138 44,2 12 21 schlecht 

Asylunterkünfte 518.678 12.276 42,3 21 46 gut 

Kindertagesstätten 357.859 16.154 22,2 12 24 gut 

Stadthalle/Bürgerhäuser 146.058 7.849 18,6 13 20 gut 

Mehrzweckhallen 132.766 4.358 30,5 11 21 schlecht 

Feuerwehren 195.732 7.349 26,6 7 12 schlecht 

Bauhof 89.797 2.993 30,0 7 8 schlecht 

Ausstellungsgebäude/ 

Museen 
157.467 4.592 34,3 6 13 schlecht 

Jugendzentren 19.625 1.351 14,5 9 18 gut 

Mensen 48.220 1.940 24,8 59 136 sehr gut 

Sportheime 27.234 1.524 17,9 7 17 befriedigend 

Friedhöfe 54.027 1.743 31,0 12 25 befriedigend 

Betreuungseinrichtungen 14.150 1.131 12,5 7 13 gut 

Wohnheime 4.938 262 18,9 12 16 befriedigend 

Tabelle 8 Kennwerte für den Endenergieverbrauch für Strom nach Gebäudekategorie der Stadt Troisdorf von 

2022 im Vergleich zu den Kennwerten der VDI 3807 

 

Abb. 19 zeigt in welchen Gebäuden flächenbezogen am meisten Strom verbraucht wird. 

Dabei zeigt sich, dass die Verwaltungsgebäude mit 44,2 kWh/m², gefolgt von den 

Asylunterkünften mit 42,3 kWh/m² den meisten Strom verbrauchen. Im Vergleich zu den 

Gebäuden der anderen Kategorien liegen die Sporthallen, Mehrzweckhallen, Museen und 

der Bauhof mit einem Stromverbrauch von ca. 30 kWh/m² im mittleren Bereich. Die 

Schulgebäude haben den niedrigsten Verbrauch je Quadratmeter (12,1  kWh/m²). 

Die höchsten Stromverbräuche erzielen die Gebäude mit aufwendiger technischer 

Gebäudeausrüstung. So sind die städtischen Verwaltungsgebäude, Sport- und 

Mehrzweckhallen, aber auch das Museum auf Burg Wissem mit einer RLT-Anlage und 

Gebäudeleittechnik ausgestattet. Zum Teil werden die Gebäude zusätzlich gekühlt. 
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Abb. 19 Flächenspezifischer Stromverbrauch nach Gebäudekategorie der Stadt Troisdorf von 2016 bis 2022 in 

kWh/m² 
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3.3. Wasser 

Der Wasserverbrauch in den städtischen Gebäuden lag 2022 bei insgesamt 81.000 m³ 

Wasser. Dabei entfällt der größte Anteil (Abb. 20) auf die Asyl- und Obdachlosenunterkünfte 

(27,4%), gefolgt vom städtischen Bauhof (22,3%) und den Schulen mit einem Anteil von 

19,2%. Die Kindertagesstätten liegen mit 9,4% im Mittelfeld. Sporthallen (5,1%), 

Verwaltungsgebäude (5%) sowie die Friedhöfe schließen sich dem an. 

 

 

Abb. 20 Verbrauch für Wasser der Stadt Troisdorf nach Gebäudekategorien in m³ im Jahr 2022. 

 

Die Kennwerte für den Wasserverbrauch werden in Litern je Quadratmeter Nutzfläche 

angegeben. Im Vergleich (Tabelle 9) mit den Kennwerten sind die Wasserverbräuche der 

Gebäude der drei Kategorien Mensen, Sportheime und Betreuungseinrichtungen sehr gut. In 

sechs Gebäudekategorien sind die Verbräuche gut (Sporthallen, Verwaltungsgebäude, 

Mehrzweckhallen, Feuerwehren, Friedhöfe und Wohnheime). Für die Schulen, 

Kindertagesstätten und Jugendzentren sind die Wasserverbräuche als befriedigend 

einzustufen. Als schlecht bewertet werden die Wasserverbräuche für vier 

Gebäudekategorien: die Asyl- und Obdachlosenunterkünfte, den Bauhof, die Feuerwehren 

und die Museen.  
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Gebäudekategorie Verbrauchsdaten Vergleich 

Wasser Fläche Verbrauch Richtwert Mittelwert Bewertung 

nach VDI 3807 

[m³] [m²] [l/m²] [l/m²] [l/m²]  

Schulen 15.551 117.221 133 70 116 befriedigend 

Sporthallen 4.123 24.729 167 96 170 gut 

Verwaltungsgebäude 4.024 23.138 174 93 184 gut 

Asylunterkünfte 22.153 12.276 1.805 372 1.159 schlecht 

Kindertagesstätten 7.632 16.154 472 281 415 befriedigend 

Stadthalle/Bürgerhäuser 1.419 7.849 181 59 216 gut 

Mehrzweckhallen 589 4.358 135 112 241 gut 

Feuerwehren 1.735 7.349 236 45 83 schlecht 

Bauhof 18.095 2.993 6.046 123 178 schlecht 

Ausstellungsgebäude/ 

Museen 
1.000 4.592 218 41 51 schlecht 

Jugendzentren 287 1.351 212 74 184 befriedigend 

Mensen 365 1.940 188 731 916 sehr gut 

Sportheime 5 1.524 3 269 606 sehr gut 

Friedhöfe 3.700 1.743 2.123 1.065 2.392 gut 

Betreuungseinrichtungen 217 1.131 192 202 222 sehr gut 

Wohnheime 75 262 287 154 412 gut 

Tabelle 9 Kennwerte für den Wasserverbrauch nach Gebäudekategorie der Stadt Troisdorf von 2022 im 

Vergleich zu den Kennwerten der VDI 3807 

 

Beim städtischen Bauhof wurde im Zuge der Analysen ein Rohrbruch festgestellt, wodurch 

die Verbräuche ab dem Jahr 2023 wieder sinken werden. An das Museum auf Burg Wissem 

ist eine vielfach genutzte öffentliche Wasserspielanlage angeschlossen, die erst seit Ende 

2022 mit einem separaten Wasserzähler ausgestattet ist. Diese Verbräuche können erst 

zukünftig heraus gerechnet werden. Im Bereich der Unterkünfte, ist der Mehrverbrauch mit 

dem Nutzungsverhalten zu erläutern. 
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Abb. 21 Flächenspezifischer Wasserverbrauch nach Gebäudekategorie der Stadt Troisdorf von 2016 bis 2022 

in l/m² 
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3.4. Solarstrom 

Im Jahr 2022 wurden insgesamt 251.000 kWh Solarstrom erzeugt, der durch Einspeisung 

oder Eigenverbrauch den städtischen Liegenschaften zu Gute kommt.  

Den größten Ertrag bringt die Solarstromanlage auf der Stadthalle (Abb. 22). Ihr Anteil am 

Gesamtertrag beträgt 44,3%. Insgesamt elf Solarstromerzeugungsanlagen befinden sich auf 

den Dächern städtischer Kindertagesstätten. Diese Anlagen produzieren einen Anteil von 

über 40% des gesamten Solarstroms. An einer der Troisdorfer Schulen sowie einer 

städtischen Sporthalle betreibt die Stadt eigene Photovoltaikanlagen. Die Anlage auf dem 

neuen Verwaltungsgebäude an der Kaiserstr. ist er im Laufe des Jahres 2022 in Betrieb 

gegangen. Neben der Solarstromanlage auf dem Feuerwehrgerätehaus in Spich, wird 2023 

auf dem neuen Feuerwehrgerätehaus in Friedrich-Wilhelms-Hütte die erste Solarstromanlage 

mit Batteriespeicher in Betrieb gehen.  

Im Jahr 2022 war die Solarstromanlage auf der Burg Wissem wegen diversen Defekten nicht 

in Betrieb, wodurch diese nicht in der Aufstellung für 2022 einfließt. Die Anlage läuft seit Mai 

2023 wieder. 

 

Abb. 22 Solarstromerzeugung der Stadt Troisdorf nach Gebäudekategorien in MWh im Jahr 2021. 
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4. Detaillierte Betrachtung einzelner Gebäude 

4.1. Rathaus u. Verwaltungsgebäude Kaiserstr. 

Die Verwaltung der Stadt Troisdorf verteilt sich seit der Inbetriebnahme des neuen 

Verwaltungsgebäudes an der Kaiserstr. im Jahr 2022 hauptsächlich auf zwei Standorte. 

Dabei unterscheiden sich die beiden Gebäude nicht nur in ihrem Baualter und ihrer Größe, 

sondern auch in ihrer Gebäudetechnik und damit einhergehend in ihrer Energieeffizienz. Das 

neue Verwaltungsgebäude wurde auf einigen Geschossen erst im Laufe des Jahres 2022 

bezogen und stand teil- und zeitweise noch leer. 

Das Rathaus (Baujahr 1979) hat eine Nutzfläche von 15.561 m² und das 

Verwaltungsgebäude Kaiserstr. (Baujahr 2021) eine Nutzfläche von 4.349 m². Beide 

Gebäude erstrecken sich über sieben Geschosse. 

Für das Rathaus besteht ein Wärmecontracting mit den Stadtwerken Troisdorf. Das Gebäude 

wird über zwei Gas-Brennwert Kessel und mehreren kleine Luft-Wasser Wärmepumpen 

beheizt. Das Gebäude wird über eine Zu- und Abluftanlage belüftet. Zwei der drei 

Sitzungssäle werden zusätzlich gekühlt. Die Wärmeübergabe erfolgt über ein 

Einrohrheizsystem über Heizkörper in den Büroräumen und die RLT-Anlage. Die 

Beleuchtung besteht zum Großteil aus Lampen mit Leuchtstoffröhren. Die sanitären Anlagen 

befinden sich im dem Baujahr entsprechenden Zustand und wurden im Zuge von regulären 

Instandhaltungsarbeiten erneuert. 

Das Verwaltungsgebäude Kaiserstr. wird über zwei reversible Wärmepumpen mittels 

Geothermie beheizt. Die Wärmeübergabe erfolgt über eine Flächenheizung in den Böden 

des Gebäudes und die RLT Anlage. Die Belüftung erfolgt über eine Zu- und Abluftanlage in 

den Bürobereichen. Gekühlt wird das Gebäude im Sommer über die Wärmepumpen mit 

einer zusätzlichen Kompressionskältemaschine. Auf dem Dach befindet sich eine 

Solarstromanlage, welche erst im Jahr 2022 in Betrieb genommen wurde. Daher kann der 

Ertrag noch nicht final in die Auswertung einfließen. Im neuen Verwaltungsgebäude kann der 

Stromverbrauch für die Gebäudetechnik aufgrund der detaillierten Zählerinfrastruktur separat 

ausgewiesen werden. 
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Abb. 23 Gegenüberstellung der Endenergie- und Wasserverbräuche der beiden Hauptstandorte der Verwaltung 

der Stadt Troisdorf für das Jahr 2022. 

Die Absoluten Endenergie- und Wasserverbräuche des Rathauses liegen deutlich über den 

Verbräuchen des neuen Verwaltungsgebäudes. Grund dafür ist primär die Nutzfläche des 
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der Personen die das Gebäude nutzen, ist deutlich geringer gegenüber dem Rathaus. Der 

Vergleich der Kennwerte macht deutlich, dass die bereinigten Verbräuche des Rathauses 

etwa 80% über dem des neuen Verwaltungsgebäudes liegen. Nach Bewertung der VDI 3807 
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4.2. Kita Daimlerstr. Friedrich-Wilhelms-Hütte 

Sukzessive wird die energetische Sanierung der städtischen Bestandsliegenschaften 

vorangetrieben. Das Beispiel der Kindertagestätte in der Daimlerstraße in Friedrich-

Wilhelms-Hütte zeigt, wie sich die einzelnen Maßnahmen über die Jahre auf den 

Energieverbrauch auswirken. 

 

Abb. 24 Verlauf der Energieverbrauchskennwerte der Kita Daimerstr. von 2016 bis 2022 

Die sanierte Kita ist ein eingeschossiger Flachdachbau. Das Gebäude aus dem Jahr 1988 

hat eine Grundfläche von 754 m². Im Laufe der Jahre wurde das Gebäude regelmäßig 
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erneuert. Im Jahr 2021 wurde auf dem Dach der Kita eine Solarstromanlage zur 

Eigenstromnutzung installiert und in Betrieb genommen. 2022 wurde die Fassade der Kita 

gedämmt. 

Betrachtet werden die Kennwerte der Energie- und Wasserverbräuche (Abb. 24) für die 

Jahre 2016 bis 2022. Die Wärmeverbräuche wurden auf den Referenzstandort Potsdam 

klima- und witterungsbereinigt. 

Es ist erkennbar, dass die Wärmeverbräuche durch die Sanierungsmaßnahmen über die 

Jahre sinken. Auch die Strom- und Wasserverbräuche sinken kontinuierlich. 2020 und 2021 

stieg der Heizwärmeverbrauch gegenüber 2019 um etwa 20% an, wogegen Strom und 

Wasserverbrauch weiter sinken. Dies lässt sich auf die Corona-Pandemie zurückführen. 

Durch erhöhtes Lüftungsverhalten zur Senkung der Virenbelastung der Raumluft, stieg der 

Wärmeverbrauch durch die Lüftungswärmeverluste an. Auf Grund des Lockdowns und der 

Schließung der Kitas, wurde weniger Strom und Wasser verbraucht.  

Vor Beginn der Sanierungen lag das Gebäude mit einem Kennwert von 111,9 kWh/m² 

nahezu am Mittelwert für die Gebäudekategorie der Kindertagesstätten nach den Werten der 

VDI 3807 und hatte damit einen guten Heizenergieverbrauch. Nach Abschluss der 

Sanierungsmaßnahmen wird der Richtwert um 24% unterschritten, wodurch der 

Energieverbrauch nun nach der Norm als sehr gut einzuordnen ist. Im Gesamten hat sich der 

Heizenergieverbrauch seit 2018 (Beginn der ersten Sanierungsmaßnahmen) 

witterungsbereinigt nahezu halbiert. 
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4.3. Solarstromanlagen Kindertagesstätten 

2021 wurden zehn städtische Kindertagesstätten mit Solarstromanlagen zur 

Eigenstromnutzung ausgestattet. Der erzeugte Solarstrom wird direkt im Gebäude 

verbraucht und nicht durch einen Batteriespeicher zwischen gespeichert. Verglichen werden 

die Stromverbräuche von 2020 (letztes Abrechnungsjahr ohne Solarstrom) und die 

Stromverbräuche von 2022 (erstes vollständiges Jahr mit Solarstrom). In den Kitas in der 

Rathausstr. in Sieglar und der Reichensteinstr. in Kriegsdorf gab es 2022 Probleme in der 

Datenübertragung der Wechselrichter, wodurch hier der Eigennutzungsanteil des 

Solarstroms nicht ermittelt werden kann.  

In allen Kindertagesstätten konnte durch den erzeugten Solarstrom der Strombezug gesenkt 

werden. Der Anteil des selbst genutzten Solarstroms am Gesamtverbrauch liegt je nach 

Gebäude und Verbrauch zwischen 22% und 31% im Jahr 2022. Der Eigennutzungsgrad des 

erzeugten Solarstroms liegt zwischen 34% und 58%. 

 

Abb. 25 Gegenüberstellung der Stromverbräuche vor und nach der Installation der Solarstromanlagen auf den 

städtischen Kindertagesstätten 
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5. Zusammenfassung 

Die Betrachtung der Energie- und Wasserverbräuche der städtischen Gebäude der Stadt 

Troisdorf zeigt auf in welchen Bereichen, die Gebäude bereits gut aufgestellt, in welchen 

noch Potential besteht.  

Trotz stetigem Anstieg der Gebäudezahlen und –grundflächen sind die Wärme- und 

Stromverbräuche von 2016 bis 2022 gesunken. Die Wasserverbräuche sind durch die 

Zunahme der Gebäude dagegen gestiegen. Der voranschreitende Ausbau von 

Solarstromanlagen trägt zum Umstieg auf erneuerbare Energien bei. 

Für das Jahr 2022 wurden die Energie- und Wasserverbräuche nach Gebäudekategorien 

aufgeteilt und mit Literaturwerten aus der VDI 3807 Blatt 2 verglichen und nach der Norm 

bewertet. Dabei hat sich gezeigt, dass die städtischen Gebäude im Mittel für Wärme im 

Großen und Ganzen gut aufgestellt sind und jeweils nur in einer Gebäudekategorie als 

befriedigend und schlecht eingestuft sind, dagegen sogar in einer Kategorie als sehr gut. Im 

Bereich der Stromverbräuche weisen die städtischen Gebäude deutlich größere Potentiale 

auf. Die Stromverbräuche sind zum großen Teil nur als befriedigend oder gar schlecht 

einzuordnen. Grundsätzlich werden neue technische Anlagen und Beleuchtung zukünftig 

effizienter, jedoch steigt ihr Anteil in den Gebäuden durch Klimafolgeanpassungen und die 

Energiewende stetig. Der Vergleich der Wasserverbräuche mit den Literaturwerten hat 

gezeigt, dass diese je nach Gebäudetypen von sehr gut bis schlecht einzustufen sind.  

Die detaillierten Untersuchungen einzelner Gebäude hat veranschaulicht, wie moderne und 

effiziente Gebäude gegenüber Bestandsgebäuden Energie und damit CO2-Emssionen und 

Kosten einsparen können. Auch stetige energetische Sanierungsmaßnahmen und der 

Ausbau der erneuerbaren Energien tragen dazu bei. 

Letztendlich zeigt sich bei den städtischen Gebäuden, dass es über alle Verbrauchsmedien 

in vielen Bereichen noch große Einsparpotentiale, als auch bereits gute Beispiele gibt. Der 

Weg hin zu einem klimaneutralen Bestand der kommunalen Gebäude muss durch die Stadt 

Troisdorf mit Blick auf die bundesweiten Klimaziele mit gutem Beispiel weiter vorangetrieben 

werden. 
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Anhang 

1. Liste energierelevanter Gebäude 

Gebäudebezeichnung Standort 

  PLZ Ort Straße Nr. 

Gesamtschule am Bergeracker Oberlar 53842 Oberlar Am Bergeracker 31 

Sporthalle GES Am Bergeracker 53842 Oberlar Am Bergeracker 31 

Friedhofshalle Spich 53842 Spich Am Friedhof 9 

Kita am Krausacker 53844 Bergheim Am Krausacker 2 

Stadtteilteam Jugendamt Mitte 53840 Mitte Am Wasserwerk 20 

Grundschule u. Trogata Asselbachstraße 53842 Spich Asselbachstr. 40 

Sporthalle Asselbachstraße 53842 Spich Asselbachstr. 40 

Kita Astrid-Lindgren-Straße  53844 Bergheim Astrid-Lindgren-Straße 4 

Feuerwehr Gerätehaus Kriegsdorf 53844 Kriegsdorf Birklestr. 54 

Kita Bismarckplatz 53842 West Bismarckplatz 1 

Grundschule Blücherstraße 53842 West Blücherstr. 42 

Turnhalle Mozartstraße 53842 West Mozartstr. 1 

Bauhof 53842 Oberlar Bonner Str. 56 

Burg Wissem Herrenhaus 53840 Mitte Burgallee 1 

Burg Wissem Remise 53840 Mitte Burgallee 2 

Burg Wissem Museum-Restour 53840 Mitte Burgallee 3 

Kita Curieweg 1 53840 FWH Curieweg 1 

Kita Curieweg 3 53840 FWH Curieweg 3 

Kita Edisonplatz 53840 FWH Edisonplatz 8 

Kita Damilerstraße 53840 FWH Daimlerstr. 33 

Feuerwehr Gerätehaus Bergheim neu 53844 Bergheim Die Große Heerstr. 2 

Grundschule Dorfstraße Müllekoven 53844 Müllekoven Dorfstr. 51 

Mehrzweckhalle Müllekoven 53844 Müllekoven Dorfstr. 53 

Gymnasium Heinrich Böll 53844 Sieglar Edith-Stein-Str. 15 

Gesamtschule Sieglar 53844 Sieglar Edith-Stein-Str. 20 

3-fach Sporthalle Edith-Stein-Straße 53844 Sieglar Edith-Stein-Str. 20 

Sporthalle 4 Edith-Stein-Straße 53844 Sieglar Edith-Stein-Str. 20 

Sporthalle 5 Edith-Stein-Straße 53844 Sieglar Edith-Stein-Str. 20 

Sportheim Edith-Stein-Straße 53844 Sieglar Edith-Stein-Str. 19 

Bürgerhaus Sieglar, Saal zur Küz 53844 Sieglar Eintrachtstr. 1 

Bürgerhaus Sieglar, Gaststätte zur Küz 53844 Sieglar Larstr. 168 

Kita Evrystraße 53844 Rotter-See Evrystr. 1 

Kita Flachtenstraße 53844 Sieglar Flachtenstr. 1 
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Begegnungsstätte/Altentagesstätte Altenrath 53842 Altenrath Flughafenstr. 29 

Friedhofshalle Bergheim 53844 Bergheim Friedhofstr. 9 

Siegauenschule Glockenstraße Bergheim 53844 Bergheim Glockenstr. 64 

Siegauenschule Mehrzweckhalle Bergheim 53844 Bergheim Glockenstr. 66 

Grundschule u. Trogata Heerstraße 53840 Mitte Heerstr. 1 

Turnhalle Heerstraße 53840 Mitte Heerstr. 1 

Friedhofshalle Waldfriedhof Troisdorf Mitte 53840 Mitte Heerstr. 17 

Feuerwehr Gerätehaus Altenrath neu 53842 Altenrath Heidegraben  40 

Realschule am Heimbach 53840 Mitte Heimbachstr. 10 

Mehrzweckhalle Helmholzstraße FWH 53840 FWH Helmholtzstr. 5 

Friedhofshalle Eschmar 53844 Eschmar Holbeinstr.   

Fördergruppe Im Laach 53840 Mitte Im Laach 7-9 

Unterkunft Asyl im Laach/Volkshochschule 53840 Mitte Im Laach 9a 

Kita Julius-Leber-Straße 53840 Mitte Julius-Leber-Str. 8 

Grundschule Turnhalle Kettelerstraße Sieglar 53844 Sieglar Kettelerstr. 9 

Trogata u. Sporthalle Kettelerstraße Sieglar 53844 Sieglar Kettelerstr. 9 

Förderschule DonBosco 53844 Sieglar Kettelerstr. 11 

Rathaus 53840 Mitte Kölner Str. 176 

Stadthalle Troisdorf 53840 Mitte Kölner Str. 167 

Grundschule Kriegsdorfer Straße 53842 Spich Kriegsdorfer Str. 48 

Sporthalle Kriegsdorfer Straße 53842 Spich Kriegsdorfer Str. 48 

Trogata Kriegsdorfer Straße 53842 Spich Kriegsdorfer Str. 48 

Kita Kriegsdorfer Straße 53842 Spich Kriegsdorfer Str. 26 

Sportheim Kurt-Schumacherstraße 53840 FWH Kurt-Schumacher-Str. 11 

Abenteuerspielplatz u. Jugendzentrum FWH 53840 FWH Lahnstr. 16 

Stadtteilhaus Friedrich-Wilhelms-Hütte 53840 FWH Lahnstr. 18 

Kita Lambertusstraße Müllekoven 53844 Müllekoven Lambertusstr. 32 

Feuerwehr Gerätehaus Müllekoven 53844 Müllekoven Lambertusstr. 65 

Feuerwehr Gerätehaus Oberlar 53842 Oberlar Landgrafenstr. 54 

Feuerwehr Hauptwache Troisdorf 53844 Sieglar Larstr. 2 

Hauptschule Lohmarer Straße 53840 Mitte Lohmarer Str. 33 

Fördergruppe Lohmarer Straße 53840 Mitte Lohmarer Str.  37 

Rundsporthalle Lohmarer Straße 53840 Mitte Elsenplatz 1 

Feuerwehrgerätehaus Spich 53842 Spich Lülsdorfer Str. 14 

Janosch Grundschule Magdalenenstraße 53842 Oberlar Magdalenenstr. 12a 

Trogata Grundschule Magdalenenstr. 53842 Oberlar Magdalenenstr. 12b 

Turnhalle Janosch Grundschule 53842 Oberlar Beuthener Str. 15 

Jugendgruppe Magdalenenstraße 53842 Oberlar Magdalenenstr. 14 

Kita Magdalenenstraße 53842 Oberlar Magdalenenstr. 38 

Friedhofshalle Oberlar 53842 Oberlar Magdalenenstr. 41 

Jugendamt Stadt Troisdorf 53844 Sieglar Marktplatz 19 

Turnhalle Markusstraße Bergheim 53844 Bergheim Markusstr. 40 
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Kita Markusstraße Bergheim 53844 Bergheim Markusstr. 38 

Grundschule Matthias-Langen-Straße 53840 Mitte Matthias-Langen-Str. 9 

Sporthalle Matthias-Langen-Straße 53840 Mitte Matthias-Langen-Str. 9 

Feuerwehr Gerätehaus FWH 53840 FWH Mendener Str. 39 

Feuerwehr Mitte 53840 Mitte Mülheimer Str.  26 

Kita Niederkasseler Straße 53842 Spich Niederkasseler Str. 12 

Stadtteilteam Jugendamt Spich 53842 Spich Niederkasseler Str. 12b/c 

Kita Rathausstraße 53844 Sieglar Rathausstr. 21 

Kita Ravensberger Weg 53840 Mitte Ravensberger Weg 10 

Kita Reichensteinstraße, Gebäude 53844 Kriegsdorf Reichensteinstr. 53 

Kita Reichensteinstraße, Container 53844 Kriegsdorf Reichensteinstr. 53 

Friedhofshalle Kriegsdorf 53844 Kriegsdorf Reichensteinstr. 51 

Grundschule Rheinstraße Eschmar 53844 Eschmar Rheinstr. 55 

Sporthalle Grundschule Rheinstraße 53844 Eschmar Rheinstr. 55 

Feuerwehr Gerätehaus Eschmar 53844 Eschmar Braschosweg  3 

Kita Robert Müller Platz 53840 FWH Robert-Müller-Platz 3 

Turnhalle Römerplatz 53840 Mitte Römerplatz 4 

Musikschule Römerstraße 53840 Mitte Römerstr. 61 

Grundschule Roncallistraße 53840 FWH Roncallistr. 26 

Sporthalle Roncallistraße 53840 FWH Roncallistr. 26 

Friedhofshalle Friedrich-Wilhelms-Hütte 53840 FWH Roncallistr. 79 

Mehrzweckhalle Altenrath 53842 Altenrath Rübkamp 2 

Jugenzentrum Altenrath 53842 Altenrath Rübkamp 2a 

Kita Rübkamp 53842 Altenrath Rübkamp 6 

Feuerwehr Gerätehaus Altenrath alt 53842 Altenrath Rübkamp 7 

Erziehungsbereatung Scharnhorststr. 53842 West Scharnhorststr.  8 

Grundschule Schlossstraße 53840 Mitte Schloßstr. 8 

Turnhalle Annonisweg / GS Schloßstr. 53840 Mitte Annonisweg 3 

Kita Schmelzer Weg 53844 Sieglar Schmelzer Weg 13 

Kita Schneewittchenweg 53842 Oberlar Schneewittchenweg 14 

Feuerwehr Gerätehaus Bergheim alt 53844 Bergheim Siegstr. 2 

Kita Spillbähnstraße 53844 Eschmar Spillbähnstr. 20 

Friedhofshalle Sieglar 53844 Sieglar Steinstr. 20a 

Aggerstadion 53840 Mitte Taubengasse 201 

Sportheim Aggerstation 53840 Mitte Taubengasse 203 

Jugendzentrum Bergheim 53844 Bergheim Theodor-Körner-Str. 3 

Friedhofshalle Parkfriedhof Eschmar 53844 Eschmar Vorgebirgsblick 47 

Bürgerhaus Spich 53842 Spich Waldstr. 35 

Sportpark Oberlahr 53842 Oberlar Wim-Nöbel-Str. 2 

Gymnasium zum Altenforst 53840 Mitte Zum Altenforst 10 

Gymnasium zum Altenforst Aula 53840 Mitte Zum Altenforst 10 

Sporthalle Gymnasium zum Altenforst 53840 Mitte Zum Altenforst 12a 
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Kita Zum Altenforst 53840 Mitte Zum Altenforst 15 

Kita Zur Grube Versöhnung 53842 Altenrath Zur Grube Versöhnung 6 

Unterkunft Asyl Aggerstraße 24 Troisdorf 53840 Mitte Aggerstr. 24 

Unterkunft Asyl Aggerstraße 26 Troisdorf 53840 Mitte Aggerstr. 26 

Unterkunft Asyl Am Krausacker 4 Bergheim 53844 Bergheim Am Krausacker 4 

Unterkunft Asyl Am Landgraben 17 Spich 53842 Spich Am Landgraben 17 

Unterkunft Asyl Auf dem Schellerod 7  53842 Oberlar Auf dem Schellerod 7 

Unterkunft Asyl Bonner Straße 58 Oberlahr 53842 Oberlar Bonner Str. 58 

Unterkunft Asyl Bonner Straße 60 Oberlahr 53842 Oberlar Bonner Str. 60 

Unterkunft Asyl Bonner Straße 62 Oberlahr 53842 Oberlar Bonner Str. 62 

Unterkunft Asyl Flughafenstraße Altenrath 53842 Altenrath Flughafenstr. 22 

Unterkunft Obdach Oberlar 53842 Oberlar Godesberger Str.  3-5 

Unterkunft Obdach Sieglar 53844 Sieglar Graf-Galen-Str.  17 

Unterkunft Asyl Hippolytusstraße Troisdorf 53840 Mitte Hippolytusstr. 13 

Unterkunft Asyl Kuttgasse 5 53840 Mitte Kuttgasse 5 

Unterkunft Asyl Kuttgasse 7 53840 Mitte Kuttgasse 7 

Unterkunft Asyl Larstraße 81 Sieglar 53844 Sieglar Larstr. 81 

Unterkunft Asyl Larstraße 90 Sieglar 53844 Sieglar Larstr. 90 

Unterkunft Asyl Lindenstraße 31 Oberlar 53842 Oberlar Lindenstr. 31 

Unterkunft Asyl Lindenstraße 33 Oberlar 53842 Oberlar Lindenstr. 33 

Unterkunft Asyl Lindlaustraße Oblerar 53842 Oberlar Lindlaustr.  1 

Unterkunft Asyl Marienstraße 1 Oberlahr 53842 Oberlar Marienstr.  1 

Mehrgenerationenhaus Marienstraße 1a  53842 Oberlar Marienstr.  1a 

Unterkunft Asyl Niederkasseler Str. 29 53842 Spich Niederkasseler Str. 29 

Unterkunft Asyl Niederkasseler Str. 31 53842 Spich Niederkasseler Str. 31 

Unterkunft Asyl Niederkasseler Str. 33 53842 Spich Niederkasseler Str. 33 

Unterkunft Asyl Pfarrer-Kenntemich-Platz 

Troisdorf 

53840 Mitte Pfarrer-Kenntemich-

Platz 

17 

Unterkunft Asyl Am Hirschpark 53840 Mitte Am Hirschpark 47 

Unterkunft Asyl Am Ufer 34 Oberlar 53842 Oberlar Am Ufer 34 

Unterkunft Asyl Auelblick 53842 Oberlar Auelblick 1c 

Unterkunft Asyl auf der Sanderwiese 10 53840 Mitte Auf der Sanderwiese 10 

Unterkunft Asyl Bueckstr. 10 53840 Mitte Bueckstr. 10 

Unterkunft Asyl Güldenbergstr. 47 53840 Mitte Güldenbergstr. 47 

Unterkunft Asyl Lohmarer Str. 45 53840 Mitte Lohmarer Str.  45 

Unterkunft Asyl Lohmarer Str. 66 53840 Mitte Lohmarer Str.  66 

Unterkunft Nahestr. 61 53840 FWH Nahestr.  61 

Unterkunft Nahestr. 63 53840 FWH Nahestr.  63 

Fördergruppe Allemannenstr. 53844 Sieglar Allemannenstr. 48 

Neubau Rathaus Kaiserstr. 53840 Mitte Kaiserstr. 1a 

Feuerwehr Gerätehaus FWH 53840 FWH Mendener Str. 21 

Künstleratelierhaus Mülheimer Str. 53840 Mitte Mülheimer Str.  23 
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Haupt- und Finanzausschuss 22.08.2023    

 
 
Betreff: Bericht der Verwaltung zur Geschwindigkeitsüberwachung 
 
Mitteilungstext: 
Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur 
Kenntnis. 
Sachdarstellung 

Das Amt für Sicherheit und Ordnung der Stadt Troisdorf führt seit dem 11. November 
2020 eigene Geschwindigkeitskontrollen im Stadtgebiet durch. Rechtsgrundlage ist § 
48 Abs. 2 OBG NRW. Die Kontrollen erfolgen nur an sogenannten Gefahrenstellen. 
Hierbei handelt es sich um Unfallhäufungsstellen und solche Streckenabschnitte, auf 
denen eine erhöhte Unfallgefahr angenommen werden muss. Letzteres kann 
insbesondere in Betracht kommen,  

1. an oder in unmittelbarer Nähe von Orten und Strecken, die vermehrt von 

schwachen Verkehrsteilnehmern wie Fußgängern und Fahrradfahrern sowie 

besonders schutzwürdigen Personen, wie Kindern, Hilfsbedürftigen und 

älteren Menschen frequentiert werden, 

2. in unmittelbarer Nähe von sowie in Baustellen und ähnlichen straßenbaulichen 

Engpässen oder 

3. wenn überdurchschnittlich häufig Verstöße gegen eine 

Geschwindigkeitsbeschränkung festgestellt werden. (V85 Wert) 

Für die Überwachung steht eine Geschwindigkeitsessanlage („Trailer“) zur 
Verfügung. Zunächst erfolgte durchschnittlich alle 10 Tage ein Standortwechsel. Seit 
März 2021 erfolgt der Standortwechsel einmal wöchentlich. 
Seit Beginn der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung wurden bis zum 
31.12.2022 insgesamt 46 Standorte überwacht. Aktuell kommen vier neue Standorte 
hinzu.  
Es wurden durch den Trailer 
im Jahr 2020: insgesamt   4.045 Fälle, davon 3.867   Verwarnungen und    178   
Bußgelder; 
im Jahr 2021: insgesamt 13.233 Fälle, davon 12.825   Verwarnungen und    408   
Bußgelder; 
im Jahr 2022: insgesamt 13.858 Fälle, davon 12.416   Verwarnungen und 1.442   
Bußgelder; 
erfasst und durch die Verwaltung geahndet. Die Einspruchsquote liegt bei 2,26 %. 
469 laufende Fälle aus dem gesamten Zeitraum sind noch offen, z.B. in der 
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Vollstreckung. 
Insgesamt wurden seit Beginn der Geschwindigkeitsüberwachung bis zum 
31.12.2022 ca. 31.000 erfasste Geschwindigkeitsüberschreitungen bearbeitet und 
rund 979.000 € Verwarn- und Bußgelder (2020: 91.000 €; 2021 314.000 €; 2022: 
574.000 €) vereinnahmt.  
Dem gegenüber stehen Personal-, Verwaltungsgemein- und Sachkosten von 
637.000 €. 
Durch die Änderung des bundeseinheitlichen Bußgeldkataloges und die hiermit 
verbundene Erhöhung der Verwarn- und Bußgelder zum 09.11.2021 ist der weitere 
Anstieg an Bußgeldern im Jahr 2022 zu erklären, gleichzeitig führten die Änderungen 
zu einer leichten Erhöhung der Einspruchsquote. 
Die quartalsweisen Betriebsergebnisse und Fallzahlen sind als Anlage beigefügt. 
Überdurchschnittlich viele Geschwindigkeitsverstöße wurden an den Messstandorten 
Kölner Straße, Flachtenstraße und Luxemburger Straße festgestellt. 
Durch die Geschwindigkeitsüberwachung wird die Sicherheit aller und insbesondere 
der schwächeren Verkehrsteilnehmer*innen deutlich verbessert. In den kontrollierten 
Bereichen gingen die Tempoverstöße bereits nach wenigen Kontrolltagen signifikant 
zurück. 
Die Geschwindigkeitsüberwachung wird von einem Großteil der Bevölkerung als 
positiv wahrgenommen  
Es gibt nach wie vor Vorschläge seitens der Bürgerschaft für Messstellen. Die 
Prüfungen, ob alle vorgeschlagenen Standorte die rechtlichen Voraussetzungen für 
eine Geschwindigkeitsmessung erfüllen, erfolgen sukzessive. Aktuell werden 10 
weitere potenzielle Messstellen geprüft.  
Insgesamt kann ein positives Resümee gezogen werden. Der wöchentliche 
Kontrollmodus an wechselnden Gefahrenstellen hat sich bewährt und wird 
fortgesetzt. 
 
 
 
 
In Vertretung 
 
Horst Wende 
 
 
Beigeordneter und Stadtkämmerer 
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Anlage zum Bericht der Verwaltung zur Geschwindigkeitsüberwachung (GSÜ) 
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Stadt Troisdorf 
Der Bürgermeister 
Az: Co-II/66 
 
 

Datum: 08.08.2023 

Anfrage, DS-Nr. 2023/0656  öffentlich  
   
 
 

Beratungsfolge Sitzung am: Ja Nein Enth. 

Haupt- und Finanzausschuss 22.08.2023    

 
 
Betreff: Bänke in der Fußgängerzone  
hier: Anfrage der Fraktion DIE LINKE vom 07. August 2023 
 
Sachdarstellung: 
Die oben genannte Anfrage wird zur Niederschrift beantwortet. 
  
 
 
Im Auftrag 
 
 
 

 

Thomas Schirrmacher 
Co-Dezernent II 
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Stadt Troisdorf 
Der Bürgermeister 

Eing. 0 
7.

 Aug. 20 

Rats-/  Ausschuss./  Bürger-/ -antrag/ -anfrage 
• federführendes Dezernat/Amt 

(Vorlagenerstelier) 

DIE LiNKE. 
Fraktion im Rat der Stadt Troisdorf 

Sven Schlesiger 

Fraktionsvorsitzender 

Die Linke Fraktion im 

Rat der Stadt Troisdorf 

Kölner Str. 176 

53840 Troisdorf 

Telefon 02241 / 900789 

sven.schlesiger@dielinke-

 

troisdorf.de 

www.dielinke-troisdorf.de 

VR-Bank Rhein Sieg eG 

IBAN: DE18370695201600934011 

BIC: GENODED1RST 

Stadt Troisdorf 

An den Bürgermeister 

Kölner Str. 176 

53840 Troisdorf 

Troisdorf, den 07.08.23 

Anfrage an den Haupt und Finanzausschuss 

Betreff: Bänke in der Fußgängerzone (FGZ) 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

Die in der FGZ befindlichen Bänke weisen Beschädigungen im Holz auf und sind augenscheinlich 
am verwittern. 

Wir bitten deshalb um die Beantwortung folgender Fragen: 

Was ist die Ursache der Verwitterung? 

Wurden die Bänke regelmäßig gegen Verwitterung behandelt? 

Ist das Material besonders Anfällig gegen Verwitterung? 

Hat der Architekt der FGZ auf die besondere Anfälligkeit des verwendeten Holzes hingewiesen? 

Wann werden die Bänke repariert? 

Mit freundlichen Grüßen 

Sven Schlesiger 

• sonstige beteiligte Dez./Ämter 
(Stellungnahme an federführendes An,t, 

• folgenden OE's z.K. 

• Ausschuß/Rat (Sonriftführung)YL _, - Z-«/ 

TOP-Nr.: Ö  17.1TOP-Nr.: Ö  17.1

100



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anfragen der 

Ausschussmitglieder 

TOP-Nr.: Ö  18TOP-Nr.: Ö  18

101


	Sitzungsdokumente
	Tagesordnung HFA

	Vorlagendokumente
	TOP Ö  1 Billigung der Niederschrift der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 28. März 2023
	Vorlage  2023/0399

	TOP Ö  2 Bestellung eines weiteren Schriftführers
	Vorlage  2023/0578

	TOP Ö  3 1. Änderung der Satzung der Stadt Troisdorf über die Unterhaltung, Benutzung und Erhebung von Gebühren der Unterkünfte für obdachlose Personen, Aussiedler und Flüchtlinge vom 15. Juni 2023
	Vorlage  2023/0546
	1. Änderung Satzung Unterkünfte vom 15. Juni 2023  2023/0546

	TOP Ö  4 Jahresabschluss 2022
	Vorlage  2023/0539
	Bilanz ABT 2022  2023/0539
	GuV ABT 2022  2023/0539

	TOP Ö  5 Zustimmung zur Entlastung des Vorstands 2022
	Vorlage  2023/0541

	TOP Ö  6 Änderungen zum Stellenplan 2023
	Vorlage  2023/0592
	Vorlage HFA 2023.08.22  2023/0592

	TOP Ö  7 Bürgerantrag gemäß § 24 GO NRW des Heimat- und Geschichtsvereins Troisdorf e. V.
	Vorlage  2023/0292
	Bürgerantrag-HGT-Benennung-Wilhelm-Mühlens-Platz  2023/0292
	230807_Straßenbenennung_Wilhelm-Mülhens-Platz_Vorschlag_Luftbild_NEU_Farbe  2023/0292

	TOP Ö  8 Benennung eines Fußwegs
	Vorlage  2023/0417
	2023_Straßenbenennung_Wilma-Gärtner-Weg_Vorschlag_Luftbild  2023/0417
	2023-04-12_AWO_Gärtner-Weg  2023/0417

	TOP Ö  9 Umstellung des Schüler*innentickets auf das Deutschlandticket-Schule ab dem Schuljahr 2023/2024
	Vorlage  2023/0517
	Antrag Die Fraktion_20230809_161750  2023/0517

	TOP Ö  10 Fortsetzung des Beirates TroiKomm
	Vorlage  2023/0532
	Vorlage zur Anlage 2023/532  2023/0532

	TOP Ö  11 Einrichtung eines städtischen Newsletters
	Vorlage  2023/0655
	Antrag_DIE_LINKE_Einrichtung_städt_Newsletter  2023/0655

	TOP Ö  12 Externe Vergabe der Bewirtschaftung des Förderprogramms "Klimaschutz und Klimafolgenanpassung"
	Vorlage  2023/0658
	07.08.2023 Antrag der GRÜNE Fraktion-Externe Vergabe der Bewirtschaftung des Föderprogramms Klimaschutz und Klimafolgenanpassung  2023/0658

	TOP Ö  13 Eckdatenbeschluss zur Aufstellung der Haushalte 2024 und 2025
	Vorlage  2023/0659
	Anlage zur Vorlage 2023/0659  2023/0659

	TOP Ö  14 Weiteres Vorgehen/Maßnahmen der Stadtverwaltung Troisdorf zur Zukunftsgestaltung der wirtschaftlichen Situation
	Vorlage  2023/0660
	Antrag_CDU_07._August_2023  2023/0660

	TOP Ö  15 Energiebericht der Stadt Troisdorf für das Jahr 2022
	Vorlage  2023/0603
	Energiebericht 2022 - Stadt Troisdorf  2023/0603

	TOP Ö  16 Mitteilungen
	Mitteilungen  

	TOP Ö  16.1 Bericht der Verwaltung zur Geschwindigkeitsüberwachung
	Mitteilung  2023/0439
	2023_HFA-Bericht GSÜ Anlage  2023/0439

	TOP Ö  17 Anfragen der Fraktionen
	Anfragen_Fraktionen  

	TOP Ö  17.1 Bänke in der Fußgängerzone
	Anfrage  2023/0656
	07.08.2023 Anfrage der Fraktion DIE LINKE-Bänke in der Fußgängerzone  2023/0656

	TOP Ö  18 Anfragen der Ausschussmitglieder
	Anfragen_Ausschussmitglieder  



